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Kreis Lippe 
 
501 öffentliche Zustellung - Herrn Majan Tegeler 
 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung: 
 
Die öffentliche Zustellung der Entziehung gem. § 4 Abs. 5 
Nr. 3 StVG an Herrn Majan Tegeler ist gem. § 15 der Haupt-
satzung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 25.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
http://www.kreis-lippe.de/oeffentliche-zustellungen am 
01.12.2023 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
502 öffentliche Zustellung - Herrn Detlef Gründer 
 
Die Duldungsverfügung mit dem Aktenzeichen 320.1/24-
21/EV für Herrn Detlef Gründer ist gem. § 15 der Hauptsat-
zung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/oeffentliche-zustellungen am 
11.12.2023  öffentlich zugestellt worden. 
 
 
Schisanowski 
Fachbereich 300 
Fachgebiet   320.1 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
503 Hinweis: Einladung zur Kreistagssitzung am 
 11.12.2023 
 
Die „Einladung zur Kreistagssitzung des Kreises Lippe am 
11.12.2023 mit Tagesordnung“ ist gem. § 15 der Hauptsat-
zung des Kreises Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsat-
zung, auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
www.kreis-lippe.de/amtliche-bekanntmachungen am 
01.12.2023 öffentlich bekanntgemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
504 Allgemeinverfügung für ein Abbrennverbot von 
 Feuerwerkskörpern 
 

Allgemeinverfügung 
für ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Ka-
tegorie F2 (Silvesterfeuerwerk) am 31.12.2023 (Silves-

ter) und den 01.01.2024 (Neujahr) 
 
Aufgrund von § 24 Absatz 2 Nummer 1 der 1. Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5238) geändert worden ist, erlässt die Stadt 
Bad Salzuflen als Ordnungsbehörde nachfolgende 
 
Allgemeinverfügung: 
 

1. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kate-
gorie F2 im Sinne von § 3a Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe b des Gesetzes über explosionsgefähr-
liche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 
2022 (BGBl. I S. 3518), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56) ist abweichend von § 23 Absatz 2 
Satz 2 der 1. SprengV am 31. Dezember 2023 (Sil-
vester) von 16:00 Uhr bis zum 01. Januar 2024 
(Neujahr) 06:00 Uhr im räumlichen Geltungsbe-
reich dieser Verfügung verboten. 

 
2. Das unter Nummer 1 genannte Verbot gilt im Orts-

teil Salzuflen auf den nachfolgend genannten öf-
fentlichen Plätzen und Straßen 

 
- auf dem Vorplatz vor dem Gebäude des Kurgast-
 zentrums, dem sogenannten Roten Platz, 
- dem Platz am Schliepsteiner Tor, 
- dem Salzhof,  
- Am Herforder Tor (im Bereich von Lange Straße bis 
 zur Mauerstraße) 
- Am Markt, 
- Auf dem Hallenbrink (Vorplatz um die Stadtkirche) 
 
und in Bereichen der Straßen 
 
- Bleichstraße, 
- Brunnengasse, 
- Dammstraße, 
- Hohlstraße, 
- Hinterm Bogen, 
- Im Ort, 
- Judengang, 
- Lange Straße, 
- Mauerstraße, 
- Millau-Promenade, 
- Obere Mühlenstraße, 
- Otto-Künne-Promenade, 
- Osterstraße (zwischen Grabenstraße und Am 
 Markt), 
- Parkstraße (zwischen Schliepsteiner Tor und 
 Parkstraße, bis einschließlich Hausnummer 30), 
- Ritterstraße, 
- Steege, 
- Salinenstraße  
- Schennershagen, 

 
- Schießhofstraße (zwischen Mauerstraße und 
 Lange Straße), 
- Turmstraße, 
- Untere Mühlenstraße, 
- Wenkenstraße (zwischen Dammstraße und Am 
 Markt), 
 
 Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte 
 (Anlagen 1, gelber Bereich), die Bestandteil dieser 
 Allgemeinverfügung ist, dargestellt. 
 

3. Die sofortige Vollziehung vorstehenden Nummern 
dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet.  

 
4. Das Verbot nach § 23 Absatz 1 der 1. SprengV 

bleibt von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 
Danach ist das Abbrennen von pyrotechnischen 
Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
besonders brandempfindlichen Gebäuden oder 
Anlagen verboten. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Regelungen. 

 
Begründung: 
 

I. Sachverhalt: 
Die von dem Verbot betroffenen Flächen waren mit ihren 
denkmalgeschützten und historischen Gebäuden, dem 
Salzhof und den Gradierwerken in den letzten Jahren tradi-
tionell Anziehungspunkt für viele Menschen, um den Jahres-
wechsel zu feiern. Hierbei wurden auch Feuerwerkskörper 
der Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk) abgebrannt. Der Umgang 
mit diesen pyrotechnischen Gegenständen erfolgte ver-
mehrt leichtfertig und unsachgemäß. 
 
Nach den aktuellen Feststellungen des Ordnungsamtes so-
wie der Feuerwehr fallen in den Geltungsbereich besonders 
historische und denkmalgeschützte Gebäude, die eine be-
sondere Brandempfindlichkeit aufweisen. 
 

II. Begründung zu Nummern 1 und 2: 
Gemäß § 24 Absatz 2 Nummer 1 der 1. SprengV kann die 
zuständige Behörde allgemein anordnen, dass pyrotechni-
sche Gegenstände der Kategorie F2 in der Nähe von beson-
ders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen auch am 
31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden 
dürfen. 
Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich 
nicht an eine Einzelperson, sondern an einen nach allgemei-
nen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personen-
kreis richtet (§ 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert 
worden ist) (VwVfG NRW)). Der Kreis der Adressaten dieser 
Allgemeinverfügung sind die Menschen, die in der Silvester-
nacht 2023/2024 vom Verbot betroffenen Flächen besu-
chen. 
 
Die Stadt Bad Salzuflen ist als Ordnungsbehörde gem. § 1 
Absatz 1 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und 
technischer Gefahrenschutz - ZustVO ArbtG) in der Fassung 
vom 27. November 2012 (GV. NRW. S. 622), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. S. 516) 
in Verbindung mit der Anlage 2 Nummer 7.2.1 der ZustVO 
ArbtG sachlich und örtlich zuständig zum Erlass dieser Ver-
fügung. 
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Unter die Kategorie F2 fallen Feuerwerkskörper, die eine ge-
ringe Gefahr darstellen, einen geringen Schallpegel besit-
zen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im 
Freien vorgesehen sind, zum Beispiel Raketen, Schwärmer, 
Batterien. 
 
Der räumlich beschriebene Geltungsbereich weist vorwie-
gend eine enge Bebauung sowie eine hohe Dichte an denk-
malgeschützten und historischen Gebäuden auf. 
Gerade die denkmalgeschützte, historische Baustruktur ist 
aufgrund ihrer Bausubstanz Brandgefahren in besonderem 
Maße ausgesetzt. Zudem weisen die historischen Häuser 
mit ihrer kleinräumigen Struktur und zum Teil umschlosse-
nen Innenhöfen unvermeidbar eine Vielzahl von Eintritts-
möglichkeiten für aufsteigende Feuerwerksraketen auf. 
Für den Verbotszeitraum (16:00 – 06:00 Uhr) ist typisch im 
Geltungsbereich dieser Verfügung, dass in den Stunden vor 
Mitternacht und auch in dem genannten Zeitraum danach, 
dass schwerpunktmäßig die genannten Feuerwerkskörper 
gezündet werden. Gerade in Verbindung mit dem zu Silves-
ter üblichen Alkoholkonsum ist eine hohe Wahrscheinlichkeit 
von unsachgemäßem Umgang mit Kleinfeuerwerken gege-
ben.  
 
Das Abrennverbot gilt lediglich in der Nähe der besonders 
brandempfindlichen Gebäude. Als grundsätzlicher Abstand 
kann ein Maß von 200 Metern zugrunde gelegt werden, da 
dies sich aus den durchschnittlichen Flugweiten zugelasse-
ner Feuerwerksraketen der Klasse F2 ergibt. Dieser bildet 
keinen starren Rahmen, sondern kann aufgrund einer be-
günstigenden Umgebungslage verringert werden. 
 
Das von dieser Allgemeinverfügung angeordnete Abbrenn-
verbot ist verhältnismäßig. 
Es verfolgt einen legitimen Zweck, ist geeignet, erforderlich 
und angemessen, um die Brandgefahr im Geltungsbereich 
zu reduzieren. 
Der verfolgte Zweck, der Schutz des Eigentums sowie der 
körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung vor Brandge-
fahren, wird durch dieses Abbrennverbot gefördert.  
 
Die Allgemeinverfügung ist erforderlich. Ein milderes, aber 
in der Wirkung zu dieser Allgemeinverfügung vergleichbar 
wirkungsvolles Mittel zur Abwehr der zuvor erläuterten Ge-
fahren ist nicht ersichtlich. 
 
Das konkrete Abbrennverbot ist angemessen, da der Eingriff 
in die allgemeine Handlungsfreiheit nicht außer Verhältnis 
zum Schutz des Eigentums und der körperlichen Unver-
sehrtheit der Bevölkerung steht.  
 
Sowohl das Eigentum als auch die körperliche Unversehrt-
heit der Bevölkerung stellen sehr hochrangige Grundrechte 
dar. Die durch das Abbrennverbot betroffene allgemeine 
Handlungsfreiheit ist ebenfalls verfassungsrechtlich veran-
kert, weist aber gegenüber dem Eigentumsschutz und dem 
Schutz der körperlichen Unversehrtheit einen abstrakt gerin-
geren Stellenwert auf.  
 
Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ist ange-
sichts der zeitlichen und räumlichen Begrenzung dieser All-
gemeinverfügung lediglich geringfügig. Die Maßnahme be-
schränkt sich auf Feuerwerkskörper der Kategorie F2, so-
dass die weniger problematischen Feuerwerkskörper der 
Kategorie F1 ohne Weiteres abgebrannt werden dürfen. Der 
Umgang und insbesondere das Verwenden von Feuer-
werkskörpern der weiteren Kategorien sind nur besonders 
fachkundigen Personen gestattet und damit grundsätzlich  

 
verboten. Anhaltspunkte dafür, dass Verstöße durch beson-
ders berechtigte Personenkreise begangen würden, haben 
sich nicht ergeben. 
 
Diese Allgemeinverfügung beschränkt sich auf die Gefah-
renspitzenzeiten. Sie gilt an den betroffenen Tagen 
31.12.2023 und 01.01.2024 nur stundenweise. In räumlicher 
Hinsicht ist der Geltungsbereich auf öffentliche Flächen be-
schränkt, die den Gefahren-Schwerpunkt bilden.  
 
Durch das konkrete Abbrennverbot erhöht sich der Schutz 
des Eigentums und der körperlichen Unversehrtheit der Be-
völkerung erheblich. 
 
Die allgemeine Handlungsfreiheit hat in diesem begrenzten 
räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich der Allgemein-
verfügung zurückzutreten. Es besteht die Möglichkeit, au-
ßerhalb des zeitlichen und räumlichen Geltungsbereichs 
dieser Allgemeinverfügung dieser Tätigkeit nachzugehen. 
Um dem staatlichen Schutzauftrag gerecht zu werden, ist 
das Verbot unter Abwägung aller beteiligten Interessen da-
her gerechtfertigt.  
 
III. Begründung zu Nummer 3 – Anordnung der soforti-

gen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung wurde gemäß § 80 Absatz 2 Satz 
1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 8. Oktober 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272) geändert worden ist, (VwGO) 
angeordnet, da dies im öffentlichen Interesse liegt.  
Ein begründetes öffentliches Interesse liegt vor, weil dem 
Vollzug der Verfügung gegenüber dem Interesse Einzelner, 
einstweilig aufgrund des Einlegens eines Rechtsbehelfes 
von den Vollzugsfolgen verschont zu bleiben, nach Abwä-
gung sämtlicher rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte 
Vorrang einzuräumen ist.  
 Hierbei wurden alle betroffenen Rechtsgüter und Interessen 
gegeneinander abgewogen: Zum Schutz der Allgemeinheit 
ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung notwendig, da 
nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene An-
ordnung unmittelbar vollziehbar ist. Die Gefahren, die durch 
unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern aus-
gehen, können für so bedeutende Individualschutzgüter wie 
Eigentum sowie Leben und Gesundheit anwesender Perso-
nen derart schwerwiegend sein, dass nicht erst der Ab-
schluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abge-
wartet werden kann.  
Demgegenüber muss das private Interesse an einem Ab-
brennen der genannten Feuerwerkskörper im Geltungsbe-
reich der Verfügung temporär zurückstehen. Durch die Voll-
zugsfolgen wird das Abbrennen dieser Feuerwerkskörper 
auch nicht unzumutbar eingeschränkt, da es ausreichend 
Ausweichflächen im Gebiet der Stadt Bad Salzuflen gibt, an 
denen das Abbrennen im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben gestattet ist.  
Eine Hemmung der Vollziehung durch einen Rechtsbehelf 
würde indes die oben genannten Gefahren für Eigentum so-
wie Leib und Leben in vollem Umfang bestehen lassen. Das 
Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung 
der Allgemeinverfügung und damit an der Verhinderung von 
Gefahren überwiegt hier das private Aufschubinteresse Be-
troffener.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
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Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8 
in 32423 Minden einzulegen. 
 
Hinweise: 
Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung haben auf-
grund der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung kön-
nen gemäß § 46 Nummer 8 b oder Nummer 9 der 1. 
SprengV in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Nummer 16 und 
Absatz 2 SprengG in der derzeit geltenden Fassung als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € ge-
ahndet werden. 
 
Bad Salzuflen, den 07.12.2023 
 
 
In Vertretung 
Melanie Koring  
1. Beigeordnete und Kämmerin 
als Allgemeine Vertreterin des  
Bürgermeisters 
 

 
Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



644 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Detmold 
 
505 Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlung 
 aus dem Melderegister 
 
      Bekanntmachung 
 

1. Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines 
Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

 
Es folgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG auf 
das Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 BMG 
widersprechen zu können: 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von die-
sen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
 Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinige Wohnung oder Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

2. Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wah-
len und Abstimmungen 

 
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu wider-
sprechen. 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG 
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten er-
teilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-
bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat 
sie spätestens einen Monat nach der Wahl  
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider- 
 
 

 
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung o-
der der Hauptwohnung einzulegen. Es gilt bis zu seinem Wi-
derruf. 
 

3. Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu 
widersprechen. 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
BMG Auskunft erteilen über 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 
 

4. Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten an Adressbuchverlage 

 
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an 
Adressbuchverlage widersprechen zu können. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchvorlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehör-
den, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzule-
gen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

5. Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von 
Daten an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr 

 
Es folgt ein Hinweis gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG auf 
das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur 
bei der Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten,  
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sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersen-
dung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehör-
den dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes 
jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljäh-
rig werden: 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen sowie 
3. gegenwärtige Anschriften. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Betroffene, die von ihren Widerspruchsrechten Ge-
brauch machen wollen, werden hiermit gebeten, die ent-
sprechende Erklärung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Detmold, Bürgerberatung, Paulinenstraße 
45, 32756 Detmold -ausschließlich nach vorheriger Ter-
minvereinbarung- , abzugeben. Ein entsprechender Vor-
druck wird hierfür bereitgehalten. Bei Personen unter 16 
Jahren bedarf es der Unterschrift der Sorgeberechtig-
ten. 
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 6 Monate vor einer Wahl, ca. 10 Monate vor Her-
ausgabe eines Adressbuches) erteilt werden dürfen. 
 
Der Widerspruch bleibt bis auf Widerruf gültig. 
 
 
Detmold, den 30.11.2023 
 
STADT DETMOLD 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
506 Öffentliche Zustellung an Abdullaev Rustam  
 Elmanovich 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz-LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
Herrn Abdullaev Rustam Elmanovich, geboren am 
21.12.1984, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hier-
mit eine Mitteilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 
06.12.2023 öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustel-
lung nicht möglich ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 06.12.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-
99-UVG-204406/204407) können vom Empfangsberechti-
gen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 
Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
 

 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
Danach können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG 
NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
507 Bebauungsplan H 2 „Energiepark“, Stt. Horn 
 Hier: Korrektur der Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan H 2 „Energiepark“, Stt. Horn 
Hier: Korrektur der Bekanntmachung zur Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses Kreisblatt - Amtsblatt des 
Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden 
Nr. 40 – 29. September 2023 
 
Im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden Nr. 40 – 29. September 2023 wurde auf An-
ordnung des Bürgermeisters die Änderung des Aufstellungs-
beschlusses in Bezug auf den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes H 2 „Energiepark“ bekannt gemacht. 
 
In der Änderung des Aufstellungsbeschluss lag ein redakti-
oneller Fehler vor, der hiermit korrigiert werden soll: 
 
Anstelle des Flurstücks teilw. 798, Flur 2 Gem. Bad Mein-
berg, muss es richtigerweise Weise teilw. 789, Flur 2, 
Gem. Bad Meinberg heißen. 
 
Im mit abgedruckten Übersichtsplan wurde der Geltungsbe-
reich aber bereits korrekt dargestellt. 
 
Somit wird hiermit auf Anordnung des Bürgermeisters die 
Korrektur der Änderung des Aufstellungsbeschlusses be-
kannt gemacht. 
 
 
a) Änderung des Aufstellungsbeschlusses 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 27.09.2023 den folgenden Beschluss gefasst: 
 
„zu a) Änderung des Aufstellungsbeschlusses  
Mit Beschluss vom 04.07.2018 bzw. nach mehreren Ände-
rungen mit Beschluss vom 09.12.2021 soll zur zukunftsori-
entierten und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt Horn-Bad Meinberg und Aufwertung eines für die 
Stadtentwicklung strategisch wichtigen Bereiches zwischen 
den Stadtteilen Horn und Bad Meinberg das Gebiet östlich 
der Bahnlinie zwischen der Wilberger Straße und der Bahn-
hofstraße über die Aufstellung des Bebauungsplanes H 2 
„Energiepark“ (zuvor H 30 „Industriestraße“ genannt) pla-
nungsrechtlich neu ausgerichtet werden. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans H 2 „Energiepark“ wird die vorwie-
gende Zielsetzung verbunden ein Flächenangebot für Nut-
zungen aus dem Bereich „Wasserstoff“ und entlang der 
Bahnhofstraße aus dem Bereich „Freizeit und Information“ 
sowie im Nordosten weiterhin für industrielle Nutzungen zu 
schaffen bzw. zu erhalten. Die angestrebten Nutzungen soll 
über die Ausweisung von entsprechenden Sondergebieten 
gem. § 11 BauNVO und Industriegebieten gem. § 9 BauNVO 
planungsrechtlich gesichert werden. Der Bebauungsplan 
soll mindestens die in § 30 BauGB genannten Festsetzun-
gen enthalten.  
Da es sich im Rahmen der Entwurfserarbeitung ergeben hat, 
dass sinnvollerweise der Geltungsbereich in den Randberei-
chen zur Darstellung von Sichtdreiecken oder zur vollständi-
gen Überplanung des Bebauungsplanes H 21 F um die Flur-
stücke 779 und teilw. 798 teilw. 789, Flur 2, Gem. Bad 
Meinberg, die Flurstücke teilw. 1072 und teilw. 1085, Flur 4, 
Gem. Horn erweitert werden sollte, wird die Änderung des  
 

 
Aufstellungsbeschlusses in Bezug auf den Geltungsbereich 
beschlossen.  
Der ca. 41 ha große geänderte Geltungsbereich ist aus dem 
nachfolgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich 
[…].“ 
 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser Be-
kanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Für 
die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die Grenzzie-
hung in der zeichnerischen Darstellung verbindlich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 23.11.2023 
 
gez. 
 
 
Krüger 
Bürgermeister 

 
 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Gemeinde Kalletal 
 
508 3. Satzung zur Änderung der Satzung des  
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 13.12.2019 ist nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 35 vom 
28.08.2023, S. 244-245 (Abl. Reg. Dt. 2023; S. 244-245) 
veröffentlicht worden. 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Kalletal, den 28.11.2023 
 
Gemeinde Kalletal 
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Stadt Lage 
 
509 öffentliche Zustellung - Herr Yurii Kucher 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herr Yurii Kucher, geboren am 26.03.1985, zur Zeit un-
bekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung nach 
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz öffentlich zugestellt, da eine 
persönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 27.11.2023, Aktenzeichen: UVG-
51/7-Kucher) kann vom Empfangsberechtigen bei der Stadt 
Lage, Fachgruppe Jugend, in 32791 Lage, Am Drawen Hof 
1, eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Winter 
Winter 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
510 Ratsbeschluss über den Jahresabschluss 2022 
 und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Bekanntmachung des Beschlusses des Rates der Stadt 
Lage über den Jahresabschluss 2022 und die Entlas-
tung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 19.10.2023 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss durch Beschluss festgestellt, über die Behand-
lung des Jahresergebnisses beschlossen und dem Bürger-
meister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Lage wurde dem Kreis 
Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 
26.10.2023 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2022 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bilanzsumme zum 31.12.2022 281.650.212,79 € 
 
 
Gesamtergebnisrechnung:  Jahresüberschuss  
          5.248.532,81 € 
 
Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt. 
 
 

 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2023 bei der Stadt Lage, Lagenser Fo-
rum, Am Drawen Hof 1, 32791 Lage, im Raum 4.209, - Fach-
team Finanzmanagement - während der Dienststunden öf-
fentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die wesentlichen Positionen der Schlussbilanz zum 
31.12.2022 sind nachstehend abgedruckt. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 96 Absatz 2 Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der zur-
zeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung des Be-
schlusses des Rates der Stadt Lage über den Jahresab-
schluss 2022 und die Entlastung des Bürgermeisters ist auf 
der Internetseite der Stadt Lage  
www.lage.de/Rathaus&Politik/Dienstleistungen/Bekannt-
machungen einsehbar. 
 
 
Lage, 16.11.2023 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. Matthias Kalkreuter 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
511 Feststellung Jahresabschluss und Lagebericht, 
 Entlastung von Betriebsleitung und Betriebs-
 ausschuss sowie Gewinnverwendung des 
 Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das 
 Geschäftsjahr 2021 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22. De-
zember 2022 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zum 31. Dezember 2021 festgestellt, der Betriebsleitung und 
dem Betriebsausschuss Entlastung erteilt und über die Ge-
winnverwendung wie folgt beschlossen: 
 

1. Der Jahresgewinn wird mit einer Höhe von 
2.361.666,32 Euro festgestellt.  

2. Er wird in Höhe von 1.361.666,32 Euro an die Stadt 
Lage ausgeschüttet. 

3. Ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 Euro wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 werden bis 
zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 bei der Stadt 
Lage, Lagenser Forum, Am Drawen Hof 1, Raum 4.208, 
32791 Lage, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 
Dezember 2021 wurde die BDO Concunia GmbH, Münster, 
beauftragt. Diese erteilte am 15. November 2022 einen un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fas-
sung wird hiermit der Jahresabschluss, die Verwendung des 
Jahresgewinns sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auf der In-
ternetseite der Stadt Lage unter www.lage.de/Rathaus&Po-
litik/Dienstleistungen/Bekanntmachungen einsehbar. 
 
Lage, den 23. November 2023 

 
Städtischer Abwasserbetrieb Lage 
 
 
Gez. Thorsten Paulussen 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
512 Feststellung Jahresabschluss und Lagebericht, 
 Entlastung von Betriebsleitung und Betriebs-
 ausschuss sowie Gewinnverwendung des 
 Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das  
 Geschäftsjahr 2022 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 16. No-
vember 2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zum 31. Dezember 2022 festgestellt, der Betriebsleitung und 
dem Betriebsausschuss Entlastung erteilt und über die Ge-
winnverwendung wie folgt beschlossen: 
 

1. Der Jahresgewinn wird mit einer Höhe von 
2.575.651,10 Euro festgestellt.  

2. Er wird in Höhe von 2.000.000,00 Euro an die Stadt 
Lage ausgeschüttet. 

3. Ein Betrag in Höhe von 575.651,10 Euro wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 werden bis 
zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 bei der Stadt 
Lage, Lagenser Forum, Am Drawen Hof 1, Raum 4.208, 
32791 Lage, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 
Dezember 2022 wurde die BDO Concunia GmbH, Münster, 
beauftragt. Diese erteilte am 27. Oktober 2023 einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fas-
sung wird hiermit der Jahresabschluss, die Verwendung des 
Jahresgewinns sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auf der In-
ternetseite der Stadt Lage unter  www.lage.de/Rathaus&Po-
litik/Dienstleistungen/Bekanntmachungen einsehbar. 
 
Lage, den 23. November 2023 
 
Städtischer Abwasserbetrieb Lage 
 
 
Gez. Thorsten Paulussen 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
513 Änderung und Erweiterung der Abgrabung 
 nach Sand und Kies in der Gemarkung Wadden-
 hausen, Flur 5 (Siekkrug 2) 
 
Bekanntmachung 
 
I. 
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Die Firma Ernst Schlegel GmbH & Co. KG, Jerxer Str. 26, 
32758 Detmold, hat gemäß § 68 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fas-
sung die Planfeststellung für das nachstehende Vorhaben 
beantragt: 
 
Änderung und Erweiterung der Abgrabung nach Sand 
und Kies in der Gemarkung Waddenhausen, Flur 5 
(Siekkrug 2). 
 
Es ist geplant, das bisherige Abbaugebiet Siekkrug 2 um 
eine Fläche von ca. 6 ha zu erweitern. Die geplante Erwei-
terungsfläche liegt in der Gemarkung Waddenhausen, Flur 
5 auf den Flurstücken 48 und 101 (je tlw.). Darüber hinaus 
ist vorgesehen, die Sohltiefe in Bereichen des im Jahr 2015 
planfestgestellten südlichen Teils des Abbaugebiets Siek-
krug 2 zu erhöhen. Der Rohstofftransport vom Abbaugebiet 
„Siekkrug 2“ zum bestehenden Kieswerk soll weiterhin mit-
tels der vorhandenen Bandstraße erfolgen. Der Abbau soll 
sich inkl. des bereits planfestgestellten südlichen Teils über 
ca. 15 Jahre erstrecken. Als Folgenutzung ist der Arten- und 
Biotopschutz vorgesehen. Für die externe Kompensation 
wird das Flurstück 381 der Flur 6 in der Gemarkung Holz-
hausen in Anspruch genommen. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
Mai, August, September, Oktober, November und Dezem-
ber 2022 sowie Januar, Februar, März und September 2023 
ersichtlich. Zu den Antragsunterlagen gehören u. a. der An-
trag mit Karten und Planwerk (Übersichtsplan, planerische 
Vorgaben, Flurkarte, Schutzgut Mensch, Schutzgut Pflan-
zen, Schutzgut Tiere, Bestandsplan, Abbauplan, Rekultivie-
rungsplan, Schnitte, externe Kompensation), UVP-Bericht 
mit LBP, ergänzende Antragsunterlagen sowie ergänzende 
fachliche Beiträge (Artenschutzbeitrag, faunistische Unter-
suchungen, hydrogeologisches Gutachten.  
 
Der Kreis Lippe ist die für das Verfahren und für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige 
Behörde. 
 
Die Antragstellerin hat die Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens nach § 68 WHG in Verbindung mit der 
Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
nach § 7 Abs. 3 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung – UVPG vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540) in der 
z. Zt. gültigen Fassung) in Verbindung mit § 11 Abs. 2 UVPG 
ohne vorherige Vorprüfung beantragt. Das Entfallen der Vor-
prüfung wird als zweckmäßig erachtet. Für das Vorhaben 
besteht somit eine UVP-Pflicht. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadt Lage, Am Drawen Hof 1 32791 Lage  
FT Planen Lagenser Forum, 1. Obergeschoß vor Zimmer Nr. 
1/109 
 
während der allgemeinen Dienststunden innerhalb der Aus-
legungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die ein-
monatige Auslegungsfrist beginnt am 08.01.2024 und endet 
mit Ablauf des 07.02.2024. Der Antrag mit den dazugehöri-
gen Unterlagen sowie dieser Bekanntmachungstext können 
weiterhin auf der Internetseite der Stadt Lage  unter 
www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntma-
chungen eingesehen werden. 

 
Darüber hinaus können der Antrag mit den dazugehörigen 
Unterlagen und dieser Bekanntmachungstext ergänzend 
und außerhalb einer Rechtspflicht auf der Internetseite des 
Kreises Lippe unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-
lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntma-
chungen-umwelt-und-energie.php eingesehen werden. Da-
rauf, dass nur die Auslegung vor Ort rechtlich verbindlich ist, 
wird vorsorglich hingewiesen. 
Der Inhalt der Bekanntmachung sowie der Antrag mit den 
dazugehörigen Unterlagen werden zudem über das zentrale 
UVP-Portal des Landes NRW unter www.uvp-verbund.de 
zugänglich gemacht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entschei-
dung einzulegen (vgl. 70 WHG in Verbindung mit § 73 Ab-
satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV 
NRW Seite 602) - jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung -) 
sind zur Vermeidung des Ausschlusses spätestens inner-
halb von 2 Wochen nach dem Ende der vorbezeichneten 
Auslegungsfrist schriftlich - möglichst in dreifacher Ausferti-
gung - oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Lage, Am Drawen Hof 1, 32791 Lage  
FT Planen Lagenser Forum, 1. Obergeschoß, Zimmer Nr. 
1/109 
 
oder beim Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Det-
mold, zu erheben. Vereinigungen, die auf Grund einer Aner-
kennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen 
die Entscheidung einzulegen, können innerhalb der v. g. 
Frist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.   
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen und Stellungnahmen muss die la-
dungsfähige Anschrift ersichtlich sein. Die Einwendung 
muss weiterhin den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
II. 
 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem noch 
festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Hierzu weise 
ich darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann 
und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Ent-
scheidung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Zu diesem Termin ergeht an die Einwendungsführer eine 
besondere Einladung. 
 
Darüber hinaus wird dieser Termin öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrich-
tigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zustel-
lung der Entscheidung über Einwendungen kann in solchen 
Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung erfol-
gen. 
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Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermins. 
 
Detmold, 09.11.2023 
 
K R E I S  L I P P E 
Der Landrat 
FG 680 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
gez. 
 
Vahle 
 
Az.: 4.1-32 99 60-10/17      
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Stadt Lage, Am Drawen Hof 1, 32791 Lage 
 
Lage, 06.12.2023 
 
 
Gez. Matthias Kalkreuter 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
514 Bebauungsplan Nr. 26 01.18a „Pöstenweg / 
 Goethestraße“ im beschleunigten Verfahren 
 gem. § 13a BauGB 
 
 Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen 

aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

 Beschluss über die förmliche Öffentlichkeitbeteili-
gung und die förmliche Behörden- und Trägerbetei-
ligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Stadt-
entwicklungsausschuss des Rates der Alten Hansestadt 
Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2023 folgen-
den Beschluss gefasst hat: 
 
„Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo beschließt, 
 
1. die Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen Behör-
den- und Trägerbeteiligung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB, 
wie in der als Anlage beigefügten Abwägungstabelle dar-
gestellt. 
 

2. die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange für den Bebau-
ungsplan Nr. 26 01.18a "Pöstenweg / Goethestraße" ge-
mäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Lemgo, Flur 
7 nordöstlich des Historischen Stadtkerns der Alten Hanse-
stadt Lemgo.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 01.18a 
“Pöstenweg / Goethestraße“ ist aus dem beigefügten Kar-
tenauszug ersichtlich. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um Gartenflächen im 
rückwärtigen Bereich zwischen den Häusern der Goe-
thestraße und dem Pöstenweg im Nordosten des Stadtge-
bietes von Lemgo. In Teilen der Fläche, auf dem Flurstück 
245 ist ein Gehölzbestand vorhanden, der forstrechtlich als 
Wald einzustufen ist. Dieser wird teilweise erhalten. 
Durch das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird das 
Ziel verfolgt das bestehende Wohngebiet zu erweitern und 
die Nachfrage nach Wohnraum zu decken. 
Die Gesamtgröße der zu überplanenden Fläche beträgt ca. 
1,04 ha. 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, dass durch 
Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen und auch 
Kettenhäuser bebaut werden kann. Eine Grundflächenzahl 
(Anteil der Fläche die überbaut werden kann) GRZ von 0,4 
entsprechend dem § 17 (1) BauNVO in Kombination mit ei-
ner offenen sowie abweichenden Bauweise ermöglicht eine 
Bebauung in einer moderaten Dichte, die sich mit maximal 
zwei Vollgeschossen in die Umgebung integriert.   
Im Plangebiet ist vorwiegend eine Flachdachbauweise fest-
gesetzt. 
Weiterhin ist eine vollflächige Dachbegrünung festgesetzt, 
auf der jeweils ergänzend, bei Aufrechterhaltung der Begrü-
nung, eine einseitig schräg aufgeständerte Photovoltaikan-
lage zulässig ist. 
 
 

 
Im westlichen Teilbereich ist in Bezug auf das Bestandsge-
bäude und die unmittelbar angrenzende Umgebung eine 
Satteldachbauweise festgesetzt.  
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine neu 
herzustellende Planstraße von der Straße „Hinter den Pös-
ten“. Nach Süden erfolgt die Herstellung eines Fuß- Rad- 
und Anliegerweges. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Unterlagen zum Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 
26 01.18a „Pöstenweg / Goethestraße“ werden in der Zeit 
vom  
 

12.12.2023 bis einschl. 17.01.2024 
 
zu jedermanns Einsicht im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 
36 - 38, auf der Ebene 4, gegenüber Raum 413, auf einem 
digitalen Lesegerät montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 
Uhr, sowie montags bis mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr 
bzw. donnerstags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 
17.00 Uhr veröffentlicht. 
 
Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen 
elektronisch oder bei Bedarf auch in einer anderen Form 
vorgebracht werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan Nr. 26 01.18a „Pöstenweg / Goethestraße“ 
unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die Unterlagen des Bebauungsplanes Nr. 26 01.18a „Pös-
tenweg / Goethestraße“ können zusätzlich online im Beteili-
gungsportal unter http://www.o-sp.de/lemgo/beteiligung.php 
eingesehen werden. In diesem Portal besteht ebenfalls die 
Möglichkeit sich zur Planung schriftlich zu äußern und Stel-
lungnahmen abzugeben. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass neben der di-
gitalen öffentlichen Auslegung die Unterlagen und Bekannt-
machung ebenfalls unter https://www.bauleitplanung.nrw 
eingesehen werden können. Dort kann auch eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen zu den Entwürfen des Bebauungsplanes 
Nr. 26 01.18a „Pöstenweg / Goethestraße“ können auch 
schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, 
Abteilung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, 32657 Lemgo, oder 
per E-Mail an (z.perlov@lemgo.de) gerichtet werden. 
 
Für Fragen zu den Unterlagen steht Ihnen der zuständige 
Sachbearbeiter der Abteilung Stadtplanung Herr Perlov te-
lefonisch unter 05261 213-473 oder per E-Mail unter z.per-
lov@lemgo.de zur Verfügung. 
 
Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche be-
reits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 
1. Begründung und Umweltfachlicher Beitrag 
Gemäß § 13 (2) BauGB ist ein Umweltbericht im Sinne des 
§ 2a BauGB nicht erforderlich. Dennoch sind die Umweltbe-
lange gemäß § 1 (6), Nr. 7 BauGB zu untersuchen und zu 
bewerten. In der Begründung und dem Umweltfachlichen 
Beitrag werden u.a. die Bestandssituation und die Belange 
des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen auf 
Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-
schaft, biologische Vielfalt sowie die umweltbezogene Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie  
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auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter und deren Wechsel-
wirkungen und Wirkungsgefüge untereinander sowie die ge-
planten Maßnahmen zur Vermeidung Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewer-
tet. 
 
Das Ergebnis der Prüfung gemäß §1 (6) Nr. 7 BauGB hat 
gezeigt, dass durch das Vorhaben keine erheblichen Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. 
 
Weiterhin werden in den dazugehörigen Fachgutachten die 
Themen der Schallimmissionen und der artenschutzrechtli-
chen Belange behandelt. 
 
2. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 
 
1. Schalltechnische Untersuchung 
Aus der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungs-
plan „Pöstenweg / Goethestraße“ kann entnommen werden, 
dass durch das geplante Wohngebiet an allen betrachteten 
Immissionsorten eine Anspruchsvoraussetzung sowohl auf 
aktive als auch auf passive Schallschutzmaßnahmen nicht 
besteht. 
 
2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26 01.18a „Pösten-
weg / Goethestraße“ löst unter Berücksichtigung der im Ar-
tenschutzfachbeitrag genannten Vermeidungsmaßnahmen 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
aus. 
 
3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
Kreis Lippe – Untere Naturschutzbehörde 
 Bedenken gegenüber der Beseitigung des Gehölzbe-

standes im Zuge der Wohnbebauung. 
 Hinweise zu den erhaltenswerten Bäumen. 
 Bedenken gegenüber der geplanten Waldkompensation 

auf dem Grundstück Gemarkung Lemgo, Flur 53, Flur-
stück 11 in Bezug auf die Eignung der Fläche zur Auf-
forstung als Wald. 

 
 
NABU Kreisverband Lippe 
 Bedenken in Bezug auf den Verlust von Biotoptypen im 

Plangebiet im Zuge der Realisierung der Wohnbebau-
ung. 

 Hinweise auf die Überprüfung der Bewertung von 
Schutzgütern aus dem umweltfachlichen Beitrag und 
dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. 

 Hinweis auf Kompensation des Eingriffes in die Biotop-
strukturen. 

 
LWL-Archäologie für Westfalen 
 Hinweis zur Anzeigepflicht hinsichtlich der möglichen 

Bodenfunde, Bodendenkmäler, etc. im Plangebiet. 
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 Frage bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen zum 

Schutz der Fläche und Boden im Rahmen der Bauarbei-
ten  

 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung für den Aufstellungsbe-
schluss 
Der Wortlaut der bekanntgemachten Beschlüsse stimmt mit 
den Beschlüssen des Stadtentwicklungsausschusses des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 07.11.2023 über-
ein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO ver-
fahren. Die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 07.11.2023 
über die Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeiti-
gen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) 
und § 4 (1) BauGB, sowie über die förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wird hiermit gemäß § 7 Abs. 
5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die Ver-
öffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
 
Lemgo, den 28.11.2023 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 
 

 
Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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515 38. Änderung des Flächennutzungsplanes im  
 Parallelverfahren 
 
 Beschluss über die förmliche Öffentlichkeitbeteili-

gung und die förmliche Behörden- und Trägerbetei-
ligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
Bebauungsplan Nr. 26 11.04 „Skandinavienweg Ost“ im 
Regelverfahren 
 Beschluss über die förmliche Öffentlichkeitbeteili-

gung und die förmliche Behörden- und Trägerbetei-
ligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Stadt-
entwicklungsausschuss des Rates der Alten Hansestadt 
Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 29.01.2019 folgen-
den Beschluss gefasst hat: 
 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des Ra-
tes der Alten Hansestadt Lemgo beschließt, 
 
a) für 38. Änderung des Flächennutzungsplans die Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) einzuholen und die Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen 
 

b) für den Bebauungsplan Nr. 26 11.04 „Skandinavienweg 
Ost“ die Stellunghamen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) einzuholen und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.“ 

 
Das Plangebiet grenzt im Norden an die Voßheider Straße 
Flurstück 451, im Westen an das Flurstück 452, im Süden 
an das Flurstück 462 und 31 und im Osten an das Flurstück 
434. Es befindet sich in der Gemarkung Voßheide Flur 10. 
 
Der Geltungsbereich der 38. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 26 11.04 “Skan-
dinavienweg Ost“ ist aus den beigefügten Kartenauszügen 
ersichtlich. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Das grundsätzliche Ziel der Alten Hansestadt Lemgo ist es, 
Gewerbeflächen im Stadtgebiet auszuweisen, um die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt Lemgo zu unterstützen 
und zu fördern. Der Bebauungsplan gewährleistet die geord-
nete städtebauliche Entwicklung innerhalb des Stadtgebie-
tes.  
Ziel ist es weiterhin, den Gewerbebereich nach Osten zu er-
weitern.  Das bisher im Bebauungsplan Skandinavienweg 
dargestellte Gewerbegebiet östlich des Skandinavienweges 
ist für einen Gewerbebetrieb zu klein. Daher wird mit diesem 
Bebauungsplan eine zukünftige Entwicklung nach Osten er-
möglicht.  
Mit der Überplanung des Gebietes an ein angrenzendes Ge-
werbegebiet, in dem sich ein Baustoffhandelbetrieb und ein 
holzverarbeitender Betrieb befinden, soll das Gewerbege-
biet in Voßheide gestärkt werden und zur Sicherung des 
Standortes beitragen. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Unterlagen zum Planentwurf der 38. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 26 
11.04 „Skandinavienweg Ost“ werden in der Zeit vom  
 

12.12.2023 bis einschl. 17.01.2024 

 
zu jedermanns Einsicht im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 
36 - 38, auf der Ebene 4, gegenüber Raum 413, auf einem 
digitalen Lesegerät montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 
Uhr, sowie montags bis mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr 
bzw. donnerstags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 
17.00 Uhr veröffentlicht. 
 
Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen 
elektronisch oder bei Bedarf auch in einer anderen Form 
vorgebracht werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
38. Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebau-
ungsplan Nr. 26 11.04 „Skandinavienweg Ost“ unberück-
sichtigt bleiben können. 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.  
 
Die Unterlagen der 38. Änderung des Flächennutzungspla-
nes und des Bebauungsplanes Nr. 26 11.04 „Skandinavien-
weg Ost“ können zusätzlich online im Beteiligungsportal un-
ter http://www.o-sp.de/lemgo/beteiligung.php eingesehen 
werden. In diesem Portal besteht ebenfalls die Möglichkeit 
sich zur Planung schriftlich zu äußern und Stellungnahmen 
abzugeben. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass neben der di-
gitalen öffentlichen Auslegung die Unterlagen und Bekannt-
machung ebenfalls unter https://www.bauleitplanung.nrw 
eingesehen werden können. Dort kann auch eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen zu den Entwürfen der 38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 26 
11.04 „Skandinavienweg Ost“ können auch schriftlich an die 
Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Abteilung Stadt-
planung, Heustr. 36 - 38, 32657 Lemgo, oder per E-Mail an 
(z.perlov@lemgo.de) gerichtet werden. 
 
Für Fragen zu den Unterlagen steht Ihnen der zuständige 
Sachbearbeiter der Abteilung Stadtplanung Herr Perlov te-
lefonisch unter 05261 213-473 oder per E-Mail unter z.per-
lov@lemgo.de zur Verfügung.  
 
Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche be-
reits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 
1. Begründung und Umweltbericht 
In der Begründung und dem Umweltbericht werden u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie die umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 
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Weiterhin werden in den dazugehörigen Fachgutachten die 
Themen der Schallimmissionen, der artenschutzrechtlichen 
Belange sowie der Entwässerung behandelt. 
 
2. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 
 
1. Schalltechnische Untersuchung 
Die schalltechnische Untersuchung hat gezeigt, dass unter 
Berücksichtigung der Angaben des Auftraggebers und Pla-
ners und bei geeigneter Ausführung der im Schallgutachten 
aufgeführten Schallschutzmaßnahmen und einzuhaltenden 
Randbedingungen die ermittelten Lärmimmissionskontin-
gente außerhalb des Bebauungsplangebietes zur Tages- 
und Nachtzeit an allen betrachteten Immissionsorten unter-
schritten werden. 
Erhebliche Beeinträchtigungen in Bezug auf das Schutzgut 
Mensch zur angrenzenden Wohnbebauung sind aufgrund 
der im Bebauungsplan festgesetzten Schutzpflanzung und 
der einzuhaltenden Lärmkontingente nicht zu erwarten. 
 
2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26 11.04 „Skandi-
navienweg Ost“ löst unter Berücksichtigung der im Arten-
schutzfachbeitrag genannten Vermeidungsmaßnahmen 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3 und Nr. 4 BNatSchG aus. 
 
3. Konzept für ein Regenrückhaltebecken 
Für das Plangebiet ist ein wasserwirtschaftliches Konzept 
für ein Regenrückhaltebecken erarbeitet worden. Das anfal-
lende Niederschlagswasser aus dem Gebiet soll gedrosselt 
in den südlich des Gebiets liegenden Vorfluter abgeleitet 
werden. Dazu ist ein Regenrückhaltebecken (RRB) mit einer 
entsprechenden Drosselung geplant. 
Die vorgesehene Fläche von rd. 500 m² ist zur Errichtung 
eines Regenrückhaltebeckens mit einem Einstauvolumen 
von 400 m³ möglich. Dies entspricht einem Regenereignis 
mit 100-jährlicher Wiederkehr. 
 
3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
Westfalen Weser Netz 
 Hinweise zu der Anpflanzung von entsprechenden 

Bäumen und Pflanzen sowie zur Gebäude- und Park-
platzbebauung im Schutzstreifen der 110kV Leitung 
L102/L103 (20m beidseitig der Leitungsachse) 

 Weitere Hinweise zur Bebauung im Leitungsbereich 
 Hinweise zum Sicherheitsabstand und DIN-Normen 

sowie im Schutzbereich der Freileitung bei der Auf-
schüttung und Lagerung von Erdmassen. 

 Hinweis zur Abstimmungspflicht mit den Sicherheits-
fachkräften, Koordinatoren und Arbeitsverantwortli-
chen für die Arbeiten, bei denen eine mögliche Gefähr-
dung durch Annäherung an die 110 kV Leitung besteht 

 
Landwirtschaftskammer NRW 
Hinweis auf die innerhalb der geplanten Ausgleichsfläche 
verlaufenden Drainagen, deren Funktionstüchtigkeit auch 
nach Durchführung der Kompensationsmaßnahmen sicher-
zustellen ist. 
 
Kreis Lippe 
 Hinweise auf die Bewirtschaftungsvorgaben der ge-

planten externen Ausgleichsfläche 
 Hinweise zum Entwässerungskonzept 

 

 
 Hinweise zu den Immissionsrichtwerten in der schall-

technischen Untersuchung 
 
LWL-Archäologie für Westfalen 
 Hinweis zum möglichen Bodendenkmal im westlichen 

Teilbereich des Plangebietes 
 Hinweis zur Anzeigepflicht bei möglichen Bodenfunden 

im Rahmen der Erdarbeiten 
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind 
keine Stellungnahmen eingegangen 
 
Bekanntmachungsanordnung für den Aufstellungsbe-
schluss 
Der Wortlaut der bekanntgemachten Beschlüsse stimmt mit 
den Beschlüssen des Stadtentwicklungsausschusses des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 29.01.2019 über-
ein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO ver-
fahren. Die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 29.01.2019 
über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und die förmlichen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wird hiermit gemäß § 7 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Ver-
bindung mit der Verordnung über die Veröffentlichung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – 
BekanntmVO) öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
 
 
Lemgo, den 28.11.2023 
 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 
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516 40. Änderung des Flächennutzungsplans und 
 Bebauungsplan Nr. 26 01.70 “Innovation 
 Campus Lemgo“  
 
- Beschluss über die förmliche Öffentlichkeitsbe-
 teiligung gem. §3 Abs. 2 BauGB und die 
 förmliche Behörden- und Träger-beteiligung 
 gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
23.02.2021 folgende Beschlüsse gefasst. 
 
 

• Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Al-
ten Hansestadt Lemgo beschließt für die 40. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes „Innovation 
Campus Lemgo“ die Durchführung der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 2 BauGB 
und der förmlichen Behörden- und Trägerbeteili-
gung gemäß §4 Abs. 2 BauGB. 

• Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Al-
ten Hansestadt Lemgo beschließt, für den Bebau-
ungsplan Nr. 26 01.70 „Innovation Campus Lemgo“ 
die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
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§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und die förmli-
che Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 

 
Die förmliche Offenlage wird auf Grundlage des BauGB in 
der zurzeit geltenden Fassung durchgeführt. 
 
Der Geltungsbereich der 40. Änderung des Flächennut-
zungsplanes stimmt mit dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 26 01.70 „Innovation Campus Lemgo“ überein 
und ist im beigefügten Kartenauszug grafisch dargestellt.  
 
Das Plangebiet befindet sich im südlichen Stadt-bereich der 
Alten Hansestadt Lemgo und grenzt im Norden an den Horn-
scher Weg, im Westen an das Tonkuhlenwäldchen, im Sü-
den an die Campusallee und im Osten an die Bunsenstraße. 
 
Für die genaue Abgrenzung sind die in den Planunterlagen 
vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Realisierung des Innovation Campus Lemgo können 
ca. 500 neue Arbeitsplätze in Unternehmen, 500 zusätzliche 
Studienplätze und ca. 500 neue Plätze an den beiden Be-
rufskollegs generiert werden. Des Weiteren wird der Stand-
ort durch die Möglichkeit ausgezeichnet, dass bis zu 50 
neue Unternehmen an dem Standort die Option finden, sich 
anzusiedeln oder Räume für eine Unternehmensgründung 
zu finden (Start-Ups, Ausgründungen).  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Unterlagen zum Planentwurf der 40. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und des Bebauungsplanes 26 01.70 
„Innovation Campus Lemgo“ werden in der Zeit vom  
 

12.12.2023 bis einschl. 17.01.2024 
 
zu jedermanns Einsicht auf einem digitalen Lesegerät und in 
Papierform im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, in 
der Abteilung Stadtplanung montags bis freitags von 8.00 
bis 12.00 Uhr, sowie montags bis mittwochs von 14.00 bis 
16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr veröf-
fentlicht. 
 
Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB elektronisch vorgebracht werden. 
Bei Bedarf können diese aber auch auf anderem Weg abge-
geben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
40. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebau-
ungsplan 26 01.70 „Innovation Campus Lemgo“ unberück-
sichtigt bleiben können. Auch wird darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 
Die Unterlagen können zusätzlich online in den Beteiligung-
sportalen unter http://www.o-sp.de/lemgo/beteiligung.php 
und https://www.bauleitplanung.nrw/ eingesehen werden. In  
 

 
diesen Portalen besteht ebenfalls die Möglichkeit sich zur 
Planung zu äußern und Stellungnahmen abzugeben. 
 
Um eine Rücksprachemöglichkeit gewährleisten zu können 
wird empfohlen, sich telefonisch unter 05261 213-399 oder 
per Mail f.hanning@lemgo.de anzumelden. 
 
Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche be-
reits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 
 
1. Begründung und Umweltbericht 
 
In der Begründung und dem Umweltbericht wer-den u.a. die 
Bestandssituation und die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt 
sowie die umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnah-
men zur Vermeidung Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 
 
Weiterhin werden u.a. die Themen der Klimawandelanpas-
sung, Entwässerung und Starkregenvorsorge behandelt. 
 
2. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 
 
1. schalltechnische Untersuchung (Oktober 2021) mit Anga-
ben zu Veränderung der Geräuschimmissionen außerhalb 
des Geltungsbereiches durch das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen und Geräuschimmissionen außerhalb des Plan-ge-
bietes durch technische Anlagen und Betriebsgeräusche im 
Plangebiet 
 
2. schalltechnische Untersuchung (Juli 2019) zum Betrieb 
der erdgasbefeuerten Kesselanlage am BHKW mit dem 
Nachweis zur Einhaltung zulässiger Geräuschimmissionen. 
 
3. verkehrstechnische Untersuchung (Oktober 2021) mit An-
gaben zur vorhandenen Verkehrsbelastung und prognosti-
zierter Verkehrsbelastung bei vollständiger Entwicklung des 
Plangebietes.  
 
4. Baugrundgutachten (Juli 2019) mit Angaben zu Bau-
grund- und Grundwasserverhältnissen sowie der Versicke-
rungsfähigkeit des anstehenden Baugrundes. 
 
5. Schattensimulation (Februar 2021) mit grafischen Darstel-
lungen der Schatten von Gebäudekörpern zu unterschiedli-
chen Jahres- und Tageszeiten.  
 
6. Artenschutzbeitrag (Mai 2023) mit Angaben zum vorlie-
gende Artenspektrum, welche anhand einer Messtischblatt-
auswertung nach dem Fachinformationssystem (FIS) „Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV, des 
Fachinformationssystems @linfos, faunistischer Untersu-
chungen der Artengruppen der Fledermäuse, Vögel und 
Amphibien sowie eigener Begehungen ermittelt. Es erfolgte 
eine fachlich begründete Auswahl derjenigen Arten, deren 
Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifischen 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet möglich 
sind bzw. wurden insbesondere die Arten berücksichtigt, 
welche im Zuge der faunistischen Untersuchungen vor Ort 
nachgewiesen werden konnten. 
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Als Ergebnis dieser Vorprüfung konnte eine artenschutz-
rechtliche Beeinträchtigung von planungsrelevanten Fleder-
mausarten nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen 
wurden geeignete Vermeidungsmaßnahmen formuliert, um 
den Eintritt von vorhabenbedingten Verbotstatbeständen zu 
verhindern. 
 
3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
1. Kreis Lippe mit Angaben zu vorhandenen Grünstrukturen, 
Lokalklima, Artenschutz, Immissionsschutz und abfallrecht-
liche Hinweise. 
 
2. Geologischer Dienst zu den geologischen Verhältnissen 
im Plangebiet. 
 
3. NABU mit Angaben zum Walderhalt und Biotopschutz. 
 
4. Lippischer Heimatbund mit Angaben zu Aufheizungsef-
fekten und Kompensationsvorschlägen. 
 
4. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu den Themen Bebau-
barkeit, Stellplätze und Dachgestaltung.  
 
Bekanntmachungsanordnung  
Der Wortlaut der bekanntgemachten Beschlüsse stimmt mit 
den Beschlüssen des Stadtentwicklungsausschusses des 
Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 23.02.2021 über-
ein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO ver-
fahren. Die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 23.02.2021 
über die förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der förmlichen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wird hiermit gemäß § 7 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Ver-
bindung mit der Verordnung über die Veröffentlichung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – 
BekanntmVO) öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Lemgo, den 29.11.2023 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Markus Baier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Stadt Lügde 
 
517 Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-
 hebesätze der Stadt Lüg-de ab dem Haushalts-
 jahr 2024 
 
Aufgrund der §§ 7, 41, 77 und 78 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666) und des § 1 des Gesetzes über die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteu-
ern vom 16.12.1981 (GV.NRW. S. 732) in Verbindung mit § 
25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. 965) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (Ge-
wStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) in den jeweils zur-
zeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Lügde in 
seiner Sitzung am 27.11.2023 folgende Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Lügde 
(Hebesatzsatzung) beschlossen:  
  
  

§ 1 
  
Die Steuersätze für die Realsteuern werden ab dem Haus-
haltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:  
  
1. Grundsteuer      
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf   292 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                    
       557 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer     428 v. H. 
  
  

§ 2 
  
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Stadt Lügde ab dem Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 
 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
 mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
 ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
 worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
 beanstandet oder 

 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
 der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
 Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
 worden, die den Mangel ergibt. 
 
Stadt Lügde, den 01.12.2023  
 
 
Torben Blome 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
518 1. Änderung der Satzung über die Erhebung 
 von Gebühren für die Durchführung der Brand-
 verhütungsschau und sonstige brandschutz-
 technische Leistungen in der Stadt Lügde vom 
 22.11.2016 
 
Der Rat der Stadt Lügde hat aufgrund der §§ 7, 41 Absatz 1 
Satz 2 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S 496), 
der §§ 26 und 52 Absatz 5 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) und 
der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.  NW. 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. September 
2015 (GV. NRW. S. 666), in seiner Sitzung am 27.11.2023 
folgende 1. Änderung der nachstehenden Satzung be-
schlossen: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durch-
führung der Brandverhütungsschau und sonstige brand-
schutztechnische Leistungen in der Stadt Lügde vom 
22.11.2016 in der Fassung vom 01.01.2017 wird wie folgt 
geändert 
 
§  9 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleich-
 zeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
 Gebühren für die Durchführung der Brandschau in 
 der Stadt Lügde vom 22.11.2016 in der Fassung 
 vom 01.01.2017 außer Kraft. 
 
 
Anlage 1 
 
Gebührensätze 
 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau und sonstige brandschutztechni-
sche Leistungen in der Stadt Lügde vom 22.11.2016 in der 
derzeit geltenden Fassung gelten folgende Sätze: 
 

1. Durchführung einer Brandverhütungsschau o-
der einer Nachschau am Objekt nach Dauer der 
Amtshandlung. 

 
 je angefangene halbe Stunde pauschal  45,-- Euro. 
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2. Vorbereitung und / oder Nachbereitung der 

Brandverhütungsschau entsprechend dem Ar-
beitsaufwand 

 
 je angefangene halbe Stunde pauschal  45,-- Euro. 
 

3. Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe c 
 
 Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechen-
 der Anwendung der Regelungen zu Ziffer 1 und 2. 
 

4. Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe d 
 
 Schriftlich erteilte gutachterliche Stellungnahme: 
 je angefangene halbe Stunde pauschal  45,-- Euro. 
 

5. Sonstige Leistungen, die unter den Nummern 1 
bis 4 nicht erfasst sind (zum Beispiel Feuer-
wehreinsatzpläne, Brandschutzordnungen, 
Übernahme von Brandmeldeanlagen usw.) 

 
 je angefangene halbe Stunde pauschal  45,-- Euro. 
 

6. Materialkosten werden nach Aufwand berech-
net. 

 
 
Anlage 2 
 
Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung nach 
Anlage 1 (Gebührensätze) der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungs-
schau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in 
der Stadt Lügde vom 22.11.2016 
 

 
 
 
 

 

 
 
Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Objekt 
Gegenstand von Leistungen gemäß Anlage 1 wird es einem 
vergleichbaren Objekt zugeordnet.  
 
Lügde, den 29.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Blome 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende 1. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschau und sonstige brandschutztechnische Leistun-
gen in der Stadt Lügde wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 

Lfd. 
Nr. 

  Objekte 
Prüf-        
intervall 

1.   Pflege- und Betreuungsobjekte   
1.1   Krankenhäuser 3 
1.2   Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen   

  1.2.1 
Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege und Betreuungsleistungen 
nach RL über deren bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb 

3 

  1.2.2 Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (an 9 Personen) 3 
  1.2.3 Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen (ab 9 Personen) 3 

  1.2.4 
Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder behinderte 
Personen (ab 20 Personen) 

3 

1.3   Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte 3 
1.4   Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern 3 
2.   Übernachtungsbetriebe   
2.1   Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Gastbetten  nach SBauVO 3 
2.2   Obdachlosenunterkünfte 3 
2.3   Notunterkünfte (für Asylbewerber u. a.) 3 
2.4   Campingplätze nach Camping- und Wochenendplatzverordnung (CW VO) 6 
2.5   Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO 3 
3.   Versammlungsobjekte - Versammlungsstätten nach SBauVO   
3.1       
  3.1.1  nicht belegt   
  3.1.2  nicht belegt   

  3.1.3 

Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 
Personen fassen, sowie Versammlungsstätten mit mehreren 
Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Personen fassen, wenn 
sie gemeinsame Rettungswege haben 

3 

  3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Personen fassen 3 

  3.1.5 
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich 
mehr als 1.000 Personen fasst 

3 

3.2    nicht belegt   

3.3   
Gasträume und Räume mit Bühnen- / Szenenflächen / Filmvorführungen, nicht 
ebenerdig, ab 50 Personen 

3 

4.   Unterrichtsobjekte   
4.1   Schulen nach SchulBauR 3 

4.2   
Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräumen ab 100 
Personen (nicht ebenerdig ab 50 Personen)  

3 

5.   Hochhausobjekte   
5.1   Hochhäuser nach SBauVO 6 
6.   Verkaufsobjekte   
6.1   Verkaufsstätten nach SBauVO 3 
6.2    nicht belegt   
6.3   Verkaufsstätten |> 700 qm 3 
7.   Verwaltungsobjekte   

7.1   
MehrgeschossigBüro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3.000 qm 
Geschoßfläche  

6 

8.   Ausstellungsobjekte   
8.1   Museen 6 
8.2   Messe- und Ausstellungsbauten 6 
9.   Garagen   
9.1   Großgaragen nach SBauVO 6 

9.2   
Unterirdische, geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbindung zu anders 
genutzten Gebäuden  

6 

 

Lfd. 
Nr. 

  Objekte Prüf-        
intervall 

10.   Gewerbeobjekte   
10.1   Gewerbeobjekte zur Herstellung, Produktion 6 
  10.1.1 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von / mit überwiegend 

brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 
6 

  10.1.2 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von / mit überwiegend 
brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße, in Verbindung zu 
Wohngebäuden oder nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße >400 
qm 

6 

  10.1.3 Betriebe zur Herstellung, Beareitung und Umgang von / mit überwiegend 
nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 1.600 qm 

6 

  10.1.4 Betriebe zur Herstellung, Beareitung und Umgang von / mit überwiegend 
nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße, in Verbindung zu 
Wohngebäuden oder nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße > 800 
qm 

6 

  10.1.5  nicht belegt   
  10.1.6  nicht belegt   
10.2   Gewerbeobjekte zur Lagerung 6 
  10.2.1  nicht belegt   
  10.2.2 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 3.200 qm 

Lagerfläche 
6 

  10.2.3 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 3.200 qm 
Lagerfläche, nicht ebenerdig > 1.600 qm Lagerfläche 

6 

  10.2.4 Gebäude zur Lagerung brennbarer Stoffe > 1.600 qm Lagerfläche 6 
  10.2.5 Gebäude zur Lagerung brennbarer Stoffe, nicht ebenerdig > 800 qm 

Lagerfläche 
6 

  10.2.6 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 qm Lagerfläche 6 
  10.2.7 Hochregallager 5 
10.3   Gebäude und Anlagen nach FwDV 500 6 
  10.3.1 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe IIA und IIIA nach FwDV 500 6 
  10.3.2 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe IIB und IIIB nach FwDV 500 6 
  10.3.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe IIC und IIIC nach FwDV 500 6 
10.4   Kraftwerke und 'Umspannwerke 6 
11.   Sonderobjekte ( nach örtlicher Festlegung )   
11.1   Besonders brandgefährdete Baudenkmäler  6 
11.2   Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2.000 cbm in Verbindung mit 

Wohngebäuden 
6 

11.3   Kirchen und Gebetsstätten 6 
11.4   Unterirdische Verkehrsanlagen 6 
11.5    nicht belegt   
11.6   Hotel- und Gaststättenschiffe  6 
11.7   Bahnhöfe mit hohen Personenströmen 6 
11.8    nicht belegt   
11.9   Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Objekte 6 
11.10   JVA und Gebäude des Maßregelvollzugs 3 
11.11   Flughäfen 3 
11.12   sonstige kritische Infrastruktur *) *) 
11.13   sonstige Objekte nach Gefährungsanalyse *) *)   

*) Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zuständige BDS 
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Lügde, den 29.11.2023 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Blome 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
519 3. Änderung der Satzung des Abfall- 
 wirtschaftsverbandes Lippe 
 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 13.12.2019 ist nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 35 vom 
28.08.2023, S. 244-245 (Abl. Reg. Dt. 2023; S244-245) ver-
öffentlicht worden.  
 
Auf diese Veröffentlichung weist die Stadt Lügde als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lügde, den 29.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Blome 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
520 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
 Lügde vom 27.11.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. Nr. 21 S. 489 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 
(BGBl. I 2012, S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 20 
des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts vom 10.08.2021 (BGBl. I 2021, S. 3436 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung; § 7 der Gewerbeabfall-Ver-
ordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung zur Ände-
rung abfallrechtlicher Verordnungen vom 28.04.2022 (BGBl. 
I 2022, S. 700 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 
20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 23 des Gesetzes zur Modernisierung des Perso-
nengesellschafts-rechts vom 10.08.2021 (BGBl. I 2021, S. 
3436 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; des Batteriege-
setzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Batteriegesetzes vom 3.11.2020 (BGBl. I S. 2280 
ff), in der jeweils geltenden Fassung; des Verpackungsge-
setzes (VerpackG – Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung 
der haushaltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen 
Abfällen) vom 05.07.2017 (BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung von Vor-
gaben der Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfallrahmen-
richtlinie im Verpackungsgesetz und in anderen Gesetzen  

 
vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung; den §§ 5, 8 und 9 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG 
NRW) vom 21.06.1988, zuletzt geändert durch das 4. Ge-
setz zu Änderung des Landesabfallgesetzes vom 
01.02.2022 (GV. NRW. 2022, Nr. 7, S. 121 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung; des § 17 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG-BGBl. I 1987, S. 602), 
zuletzt geändert durch Art. 31 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I 2021, Nr. 71, S. 4607 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung; der Abfallsatzung des Abfallwirtschafts-
verbandes Lippe vom 13.12.2019 in der derzeit geltenden 
Fassung; der §§ 4 und 7 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GkG – GV.NRW., S. 
621), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), in der derzeit gültigen Fas-
sung; hat der Rat der Stadt Lügde in seiner Sitzung vom 
27.11.2023 folgende Satzung beschlossen:  
 

Vorwort 
 
Aufgrund der §§ 4 und 7 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 
21.06.1988 (GV NRW S. 250), in der jeweils gültigen Fas-
sung, haben sich zusammengeschlossen  
die Gemeinde Augustdorf, die Stadt Bad Salzuflen, die Stadt 
Barntrup, die Stadt Blomberg, die Stadt Detmold, die Ge-
meinde Dörentrup, die Gemeinde Extertal, die Stadt Horn-
Bad Meinberg, die Gemeinde Kalletal, die Stadt Lage, die 
Stadt Lemgo, die Gemeinde Leopoldshöhe, die Stadt Lügde, 
die Stadt Oerlinghausen, die Stadt Schieder-Schwalenberg, 
die Gemeinde Schlangen und der Kreis Lippe   
 
zu einem Abfallentsorgungsverband im Sinne von § 6 Abs. 
1 Landesabfallgesetz, nachfolgend Abfallwirtschaftsver-
band Lippe (AWV Lippe) genannt. Die Neufassung der Ver-
bandssatzung vom 30.04.2002 in der derzeit gültigen Fas-
sung ist rechtskräftig.  
 
 

§ 1  Aufgaben und Ziele 
 

(1) Die Stadt Lügde und der Abfallwirtschaftsverband 
Lippe betreiben die Abfallentsorgung in ihrem Ge-
biet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Sat-
zung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche 
Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine recht-
liche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Die Stadt Lügde hat alle abfallwirtschaftlichen Auf-

gaben gemäß des § 4 der Verbandsatzung vom 
30.04.2002 in der derzeit gültigen Fassung auf den 
Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen. Abfall-
wirtschaftliche Aufgaben, die bei den Mitgliedern 
verbleiben, sind in der Anlage 1 der Satzung des 
Abfall-wirtschaftsverbandes Lippe festgeschrie-
ben. 

 
(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lage-

rung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle 
wird vom Abfallwirtschaftsverband Lippe nach der 
vom Kreis Lippe als dessen Mitglied hierfür erlas-
senen Abfallsatzung wahrgenommen.   
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(4) Der Abfallwirtschaftsverband Lippe und die Stadt 

Lügde können sich zur Durchführung der Aufgaben 
nach den Absätzen 1 - 4 Dritter bedienen (§ 22 
KrWG). 

 
(5) Die Stadt Lügde wirkt darauf hin, dass bei Veran-

staltungen, die auf Grundstücken oder in öffentli-
chen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt 
werden, die Maßgaben des § 2 LKrWG NRW be-
achtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgü-
ter verwendet werden, die sich durch Wiederver-
wendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 
§ 2  Abfallentsorgungsleistungen der Stadt Lügde 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch den Abfallwirt-

schaftsverband Lippe umfasst das Einsammeln 
und Befördern der Abfälle zu den Abfallentsor-
gungsanlagen oder Müllumschlagstationen des 
Abfallwirtschaftsverband Lippe, wo sie sortiert, der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwer-
tung oder der Beseitigung zugeführt werden. Wie-
derverwertbare Abfälle werden – soweit erforder-
lich (§ 9 KrWG) - getrennt eingesammelt und beför-
dert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden 
können. Bei den eingesammelten Abfällen handelt 
es sich insbesondere um Siedlungsabfälle im 
Sinne des § 3 Abs. 5 a KrWG. 

 
(2) Im Einzelnen erbringt der Abfallwirtschaftsverband 

Lippe gegenüber den Benutzern der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallent-
sorgungsleistungen:  

 
1. Einsammlung, Beförderung und Behandlung 
 von Restmüll; 
2. Einsammlung, Beförderung und Verwertung 
 von Bioabfällen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
 KrWG). Unter Bioabfällen sind hierbei alle im 
 Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren 
 Abfallanteile zu verstehen (vgl. § 3 Abs. 7 
 KrWG);  
3. Einsammlung, Beförderung und Verwertung 
 von Altpapier (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG); 
 hierzu gehört Altpapier, welches keine 
 Einweg-Verpackung (§ 3 Abs. 1 VerpackG) 
 aus Papier/Pappe/Karton darstellt, wie z. B.  
 Zeitungen, Zeitschriften und Schreibpapier; 
 Einweg-Verkaufsverpackungen aus 
 Pappe/Papier/Karton werden ebenfalls 
 erfasst, sind aber dem privatwirtschaftlichen 
 Dualen System auf der Grundlage der §§ 13 
 ff. VerpackG zugeordnet (§ 2 Abs. 3 dieser 
 Satzung).  
4. Einsammlung, Beförderung und Verwertung 
 von sperrigen Abfällen (Sperrmüll; § 20 Abs. 
 2 Satz 1 Nr. 7 KrWG); 
5. Einsammlung und Beförderung von Elektro- 
 und Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- 
 und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 
 16 Abs. 2 dieser Satzung  
6. Einsammlung, Beförderung und Entsorgung 
 von gefährlichen Abfällen in stationären 
 Sammelstellen und/oder mit Schadstoffmobi-
 len (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 KrWG); 
7. Betrieb von Sammelstellen für Elektro- und 
 Elektronikaltgeräte 
 

 
8. Betrieb von Sammelstellen für sperrige 
 Abfälle. 

 
 

(3) Die Stadt Lügde erfüllt insbesondere folgende ab-
fallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zu-
gewiesen sind selbst:  

 
 1. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
  Straßenpapierkörben, soweit dies nach den 
  örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 
 2. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallabla-
  gerungen von den der Allgemeinheit zugängli-
  chen Grundstücken im Gemeindegebiet. 
 3. Sammlung von Alttextilien, 
 4. Betreiben einer ortsfesten Annahmestelle für 
  Grünabfälle im Ortsteil Lügde. 
 5. Betreiben einer mobilen Annahmestelle für 
  Grünabfälle in den Ortsteilen Elbrinxen,  
  Sabbenhausen, Wörderfeld, Rischenau,  
  Falkenhagen, Hummersen und Niese. 
 

(4) Die Grünschnittsabfuhr/Grünschnittssammlung 
gem. Abs. 3 Nr. 4 und 5 erfolgt gem. den Regelun-
gen der Anlage 2 zu dieser Satzung.   

 
(5) Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 

gemäß § 9 und § 9a KrWG durch eine grundstücks-
bezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen für 
Restabfall, Biomüll und Papier, durch grundstücks-
bezogene Sammlungen im Holsystem für Sperr-
müll und Elektronikschrott sowie durch eine ge-
trennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der 
regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallent-
sorgung von Schadstoffen. Die näheren Einzelhei-
ten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung gere-
gelt. 

 
(6) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 

Einweg-Verpackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen 
erfolgt im Rahmen der rein privatwirtschaftlichen 
Dualen Systeme zur Einsammlung, Sortierung und 
Verwertung von gebrauchten Einweg-Verpackun-
gen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpa-
ckungsgesetzes (VerpackG). Diese privatwirt-
schaftlichen Dualen Systeme sind kein Bestandteil 
der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des 
Abfallwirtschaftsverbandes Lippe oder der Stadt 
Lügde. Es werden im Rahmen dieser Satzung und 
unter Berücksichtigung der Abstimmungsvereinba-
rung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 
22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen 
dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackun-
gen) in die Erfassungsbehältnisse (z. B. gelbe 
Tonne, Altglascontainer) der privatwirtschaftlichen 
Systeme eingeworfen werden können. Die Erfas-
sung von Einweg-Verpackungen aus Pa-
pier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öf-
fentlich-rechtliche Altpapiererfassung des Abfall-
wirtschaftsverbandes für Druckerzeugnisse, Zei-
tungen, Zeitschriften (z. B. Altpapiertonne, dezent-
ral aufgestellte Altpapier-Großbehälter).  
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§ 3  Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch den Abfall-

wirtschaftsverband Lippe sind gemäß § 20 Abs. 3 
KrWG folgende Abfälle mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde ausgeschlossen: 

 
 1. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. 
  VerpackG) oder einer Rechtsverordnung  
  nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht  
  unterliegen, bei denen entsprechende Rück-
  nahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfü- 
  gung stehen und bei denen der Abfallwirt- 
  schaftsverband Lippe nicht durch Erfassung 
  als ihr übertragene Aufgabe bei der Rück- 
  nahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 Satz1 KrWG)  
 
 2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen  
  Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, 
  insbesondere aus Industrie- und Gewerbebe-
  trieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
  Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltun-
  gen anfallenden Ab-fällen eingesammelt,  
  befördert oder beseitigt werden können oder 
  die Sicherheit der umwelt-verträglichen  
  Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirt-
  schaftsplan des Landes durch einen anderen 
  öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder 
  Dritten gewährleistet ist ( § 20 Abs. 3 Satz 2 
  KrWG). Diese Abfälle sind in der als Anlage 1 
  zu dieser Satzung beigefügten Liste aufge 
  führt; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung.  
 

(2) Der Abfallwirtschaftsverbandes Lippe kann den 
Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde widerrufen, wenn die Vo-
raussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vor-
liegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

 
 

§ 4  Sammeln von gefährlichen Abfällen 
 

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ih-
rer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung 
des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Ent-
sorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 
Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-
Verzeichnis-Verordnung), werden von dem Abfall-
wirtschaftsverband Lippe bei den von ihm betriebe-
nen stationären Sammelstellen und/oder mobilen 
Sammelfahrzeugen angenommen. Dieses gilt 
auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie 
mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt wer-
den können (§ 5 Abs. 3 LKrWG NRW). Gefährliche 
Abfälle sind gemäß § 9 a KrWG vom Abfallerzeu-
ger (§ 3 Abs. 8 KrWG) bzw. Abfallbesitzer (§ 3 Abs. 
9 KrWG) von anderen Abfällen getrennt zu halten 
und dem Abfallwirtschaftsverband Lippe zu über-
lassen. Schadstoffhaltige Abfälle im Sinne des Sat-
zes 1 sind diejenigen Abfälle, die in der als Anlage 
3 zu dieser Satzung beigefügten Liste genannt 
sind. Die Liste ist Bestandteil der Satzung. 

 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG 

i. V. m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-
Verordnung dürfen nur zu den bekannt gegebenen  
 

 
Terminen an den Sammelstellen und Sammelfahr-
zeugen angeliefert werden. Die Bekanntgabe der 
Termine und Standorte der Sammelstellen und 
Sammelfahrzeuge erfolgt über den Abfuhrkalen-
der. 

 
 

§ 5  Anschluss- und Benutzungsrecht 
 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Lügde 
liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 
4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Lügde 
den Anschluss seines Grundstückes an die kom-
munale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen 
(Anschlussrecht). § 12 bleibt hiervon unberührt. 

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfall-

besitzer im Gebiet der Stadt Lügde haben im Rah-
men der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die 
auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfal-
lenden Abfälle der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
recht).  

 
 

§ 6  Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Lügde 
liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück 
von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer ei-
nes Grundstückes als Anschlusspflichtiger und je-
der andere Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pächter) auf 
einem an die kommunale Abfallentsorgung ange-
schlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rah-
men der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder 
sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung 
und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushal-
tungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrich-
tung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle 
aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, 
die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnun-
gen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäude-
teilen sowie in anderen vergleichbaren AnfallsteL-
len wie Wohnheimen oder Einrichtungen des be-
treuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeu-

ger/-besitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohn-
zwecken, sondern anderweitig z. B. gewerblich/in-
dustriell genutzt werden, haben gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2 KrWG gleichermaßen die Verpflichtungen 
nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Ab-
fälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 
2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 
Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) für gewerbli-
che Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Abs. 1 Ge-
wAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Ab-
fälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Be-
griffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das 
sog. Huckepackverfahren ist unzulässig, d. h. an-
gefallener Restmüll darf als gemischter Siedlungs-
abfall (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit  
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anderen Abfällen, die einer anderen Abfallschlüs-
sel-Nummer der Anlage zur Abfallverzeichnisver-
ordnung zuzuordnen sind, entsorgt werden. Im Üb-
rigen gilt Abfall zur Beseitigung als angefallen, 
wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen durch 
den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter 
Beachtung der Vorgaben zur Trennung von Abfäl-
len in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und 
nachvollziehbar aufgezeigt werden können. Dieses 
ist z. B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutz-
ten Papiertaschen- bzw. Papierküchentüchern, Kü-
chenschwämmen, benutzten Damenbinden und 
Tampons, Zigarettenkippen sowie zerbrochenem 
Porzellan anzunehmen. Die Zuteilung des Gefäß-
volumens für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf 
der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser 
Satzung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
der freiwilligen Benutzung einer Biotonne, damit die 
Fehlwurfquote bezogen auf Glas und Bioabfälle 
von nicht mehr als 5% in einem Abfallgemisch ein-
gehalten werden kann, welches gemäß den §§ 3 
Abs. 2, 4 Abs. 1 Ge-wAbfV einer Vorbehandlungs-
anlage zuzuführen ist.  

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 

und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die an-
derweitig z. B. gewerblich/industriell und gleichzei-
tig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstü-
cke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmüll-
tonne durch die privaten Haushaltungen und die 
Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Sied-
lungsabfällen ist auf Antrag möglich.  

 
(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen kann im 

Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung nach § 28 
Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde 
zugelassen werden.  

 
 

§ 7  Ausnahmen vom Benutzungszwang 
 

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, soweit  
 

- Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Satzung von der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung aus-
geschlossen sind; 

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabe-
pflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 
KrWG unterliegen und der Abfallwirtschaftsver-
band Lippe an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 
17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverant-
wortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenom-
men werden, wenn dem zurücknehmenden Her-
steller oder Vertreiber durch die zuständige Be-
hörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbe-
scheid gemäß § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG er-
teilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich 
im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG 
zulässige, gemeinnützige Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zu-
geführt werden; 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 
3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2  

-  

 
Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerb-
liche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden. 

 
 

§ 8  Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-

tung 
 

(1) Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang von der kommunalen Abfallentsorgung wer-
den von der Stadt Lügde in Abstimmung mit dem 
Abfallwirtschaftsverband Lippe erteilt. 

 
(2) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 

kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht 
bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die 
An-schluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüs-
sig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie 
nicht nur willens, sondern auch fachlich und tech-
nisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück an-
fallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß 
und schadlos i. S. d. § 7 Abs. 3 KrWG auf diesem 
Grundstück selbst so zu behandeln, dass eine Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbe-
sondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer 
(z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung) 28)  
Die Stadt Lügde stellt auf der Grundlage der Darle-
gungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 
17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
(3) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. industri-
ell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt 
werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer 
nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Ab-
fälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt 
(Eigenbeseitigung) und kein überwiegendes öffent-
liches Interesse eine Überlassung der Abfälle zur 
Beseitigung erfordern. Die Stadt Lügde stellt in Ab-
stimmung mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe 
auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob 
eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG 
i. V. m. § 7 Gewerbeabfall-verordnung besteht. 

 
 

§ 9 Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 
 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Be-
fördern im Rahmen der kommunalen Abfallsammlung durch 
den Abfallwirtschaftsverband Lippe gemäß § 3 dieser Sat-
zung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum 
Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung 
im Kreis Lippe vom 28.10.2020 (KrBl. vom 10.11.2020, 
Nr.112, S. 746 ff.) zu der vom Kreis oder dem Abfallwirt-
schaftsverband Lippe angegebenen Sammelstelle, Behand-
lungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern o-
der befördern zu lassen. Soweit der Abfallwirtschaftsver-
band Lippe das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser 
Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum 
Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer  
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sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu 
befördern oder befördern zu lassen. 
 
 

§ 10  Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 

(1) Die Stadt Lügde bestimmt nach Maßgabe der fol-
genden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Ab-
fallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, 
ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu hal-
ten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der 
Abfuhr. 

 
(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende 

Abfallbehälter zugelassen:  
 
 a) blaue oder schwarze Systemabfallbehälter 
  mit blauem Deckel für Altpapier und Kartona-
  gen mit der Gefäßgröße 120 l, 240 l und  
  1100 l. 
 b) grüne oder schwarze Systemabfallbehälter 
  mit grünem Deckel für Bioabfälle in den  
  Gefäßgrößen 60 l, 80 l und 120 l  
 c)  schwarze Systemabfallbehälter für Restmüll 
  in den Gefäßgrößen 60 l, 80 l, 120 l, 240 l und 
  1.100 l. 
 d) Beistellsäcke der Kommune aus Kraftpapier 
  für Bioabfall und Beistellsäcke aus Kunststoff 
  für Restabfall mit einem Volumen von 70 l. 
 e) Systemabfallbehälter für Windeln in der  
  Gefäßgröße 80 l 
 f) schwarze Abfallbehälter mit gelbem Deckel 
  für Verpackungen aus Kunststoffen, Metalle, 
  Verbundstoffe in den Gefäßgrößen 240 l und 
  1.100 l 
 
Andere als die vorgenannten von dem kommunalen Entsor-
gungsträger und den Dualen Systemen bereitgestellte Be-
hälter oder Abfallsäcke sind nicht zugelassen.  
 
Bei der Benutzung der Beistellsäcke sind die gleichen 
Trennvorschriften wie bei den Systemabfallbehältern zu be-
achten. Entsprechend ihrem Inhalt sind die Abfallsäcke ent-
weder zusammen mit den grünen oder schwarzen Tonnen 
bereitzustellen. Beistellungen (Beipacks) neben der Papier-
tonne sind nicht erlaubt. 
 
 

§ 11  Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
 

(1) Jedes Grundstück erhält: 
 
 a) mindestens einen Abfallbehälter für Restmüll 
  in schwarz  
 b) einen Abfallbehälter für Bioabfälle in grün  
  oder schwarz mit grünem Deckel 
 c) einen Abfallbehälter für Altpapier und  
  Kartonagen in blau oder schwarz mit blauem 
  Deckel, 
 d) einen Abfallbehälter des dualen Systems für 
  Leichtstoffverpackungen in schwarz mit  
  gelbem Deckel 
 
 Die Behälter dürfen nur mit den in der Anlage 1 zu 
 dieser Satzung genannten Abfällen befüllt werden. 
 

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei 
Grundstücken mit privaten Haushaltungen ein Min- 

 
dest-Restmüll-Gefäßvolumen von 6 Litern pro Per-
son und Woche vorzuhalten. Die Zuteilung des Ge-
fäßvolumens bei dem Restmüllgefäß erfolgt auf der 
Grundlage des festgesetzten Mindest-Restmüll-
Gefäßvolumens pro Person und Woche. Abwei-
chend kann auf Antrag ein geringeres Mindest-
Restmüll-Gefäßvolumen von 5 Litern pro Per-
son/Woche zugelassen werden, wenn der Abfall-
besitzer/-erzeuger nachweist, dass durch Abfall-
vermeidung und Abfallverwertung weniger Abfälle 
anfallen.  

 
(3) Für vorübergehende Mehrmengen ist ein Beistell-

sack entsprechend § 10 Abs. 2 dieser Satzung zu 
nutzen.  

 
(4) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunfts-

bereichen als privaten Haushaltungen wird der Be-
hälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zu-
grundelegung von Einwohnergleichwerten ermit-
telt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Ge-
fäßvolumen von 6 Litern pro Woche zur Verfügung 
gestellt. 
 
Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Abfall-
erzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung 
von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, 
ein geringeres Mindest-Gefäßvolumen zugelassen 
werden. Die Stadt Lügde legt aufgrund der vorge-
legten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen/ 
Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behälter-
volumen fest.  
 
Einwohnergleichwerte werden nach folgenden Re-
gelungen festgestellt:     

 
Unternehmen/Institution je Platz / Be-

schäftigten / 
Bett 

Ein-
woh-
ner-
gleich-
wert 

a) Krankenhäuser, Kliniken 
und ähnliche Einrichtungen  

je Platz 1 

b) öffentliche Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbände, 
Krankenkassen, Versicherun-
gen, selbständig Tätige der 
freien Berufe, selbständige 
Handels-/Industrie- und Versi-
cherungsvertreter  

je 3 Beschäf-
tigte 

1 

c) Schulen, Kindergärten je 10 Schü-
ler/Kind 

1 

d) Speisewirtschaften, Imbiss-
stuben 

je Beschäftigten 4 

e) Gaststättenbetriebe, die 
nur als Schankwirtschaft kon-
zessioniert sind, Eisdielen 

je Beschäftigten 2 

f) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 
g) Lebensmitteleinzel- und 
Großhandel 

je Beschäftigten 2 

h) sonstige Einzel- u. Groß-
handel 

je Beschäftigten 0,5 

i) Industrie, Handwerk u. üb-
rige Gewerbe 

je Beschäftigten 0,5 
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(5) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 4 sind alle in 

einem Betrieb Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unter-
nehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszu-
bildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Halb-
tags-Beschäftigte werden zu ½ bei der Veranla-
gung berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als 
die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit be-
schäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ 
berücksichtigt.   

 
(6) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei 

Grundstücken mit privaten Haushaltungen ein Min-
dest-Biomüll-Gefäßvolumen von 7,5 Litern pro Per-
son und Woche vorzuhalten. Die Zuteilung des Ge-
fäßvolumens bei dem Biomüllgefäß erfolgt auf der 
Grundlage des festgesetzten Mindest-Biomüll-Ge-
fäßvolumens pro Person und Woche. Abweichend 
kann auf Antrag ein geringeres Mindest-Biomüll-
Gefäßvolumen pro Person/Woche zugelassen 
werden, wenn der Abfallbesitzer/-erzeuger nach-
weist, dass durch Abfallvermeidung und Abfallver-
wertung weniger Abfälle anfallen. 

 
(7) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten 

Haushaltungen und Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem 
Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird 
das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervo-
lumen zu dem nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu 
stellende Behältervolumen hinzugerechnet.   

 
(8) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungs-

terminen auf der Grundlage einer fototechnischen 
Dokumentation festgestellt, dass das bereitge-
stellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so 
hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung ei-
nes Abfallgefäßes mit dem nächst größeren Behäl-
tervolumen zu dulden (z. B. 120 Liter statt 80 Liter).   

 
(9) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungs-

terminen auf der Grundlage einer fototechnischen 
Dokumentation festgestellt, dass Bioabfallgefäße 
oder Papiergefäße mit Restmüll oder anderen Ab-
fällen falsch befüllt worden sind, so werden wegen 
der damit verbundenen Verhinderung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser 
Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpapiergefäße ab-
gezogen und durch Restmüllgefäße mit einem ent-
sprechen-den Fassungsvolumen der abgezogenen 
Bioabfall- und Altpapiergefäße ersetzt. 

 
 Der Entzug des Bioabfall- sowie des Altpapierbe-
 hälters kann auf Antrag des Grundstücks- oder 
 Wohnungseigentümers frühestens nach einem 
 halben Kalenderjahr zurückgenommen werden. 
 

§ 12  Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 
 

(1) Die Abfallbehälter und Abfallsäcke sind zu den vom 
Abfallwirtschaftsverband Lippe bzw. von der Stadt 
Lügde festgesetzten und bekannt gegebenen Zei-
ten an den für die Abfuhr geeigneten Stellen (Geh-
wegkante, Straßenrand) so aufzustellen, dass das 
Einsammeln und der Transport der Abfälle ohne 
Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist und der 
Straßenverkehr nicht behindert oder gefährdet 
wird. Im Übrigen darf die Allgemeinheit durch das 
Aufstellen der Abfallbehälter und Abfallsäcke nicht  

 
belästigt, behindert oder gefährdet werden. Die An-
weisungen der Beauftragten der Stadt Lügde bzw. 
des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe über den 
Standplatz sind zu befolgen.  

(2) Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfäl-
len durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe we-
gen enger oder unzureichend befestigter Wege, 
Baustellen, fehlender Wendemöglichkeiten für Ab-
fuhrfahrzeuge, der Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaft oder aus sonstigen 
Gründen nicht unmittelbar von dem Grundstück er-
folgen kann, erstreckt sich das Anschluss- und Be-
nutzungsrecht nur darauf, die Abfälle von einem 
Standplatz abzuholen, der eine ungehinderte An- 
und Abfahrt für das Abfuhrfahrzeug ermöglicht. Die 
Bestimmung des Standplatzes erfolgt durch die 
Stadt Lügde bzw. durch den Abfallwirtschaftsver-
band Lippe unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten nach Anhörung des Abfallbesit-
zers.  

(3) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unver-
züglich von der Gehwegkante bzw. dem Straßen-
rand zu entfernen. 

 
 

§ 13  Benutzung der Abfallbehälter 
 

(1) Die Abfallbehälter werden von dem Abfallwirt-
schaftsverband Lippe oder seinem beauftragten 
Dritten gestellt und unterhalten. Sie bleiben in de-
ren Eigentum. Sie sind nicht Eigentum der Benut-
zer. Die schwarze Tonne mit gelbem Deckel bleibt 
Eigentum des Verpackungsentsorgungsunterneh-
mens.  

 
(2) Die Abfälle müssen in die nach Abs. 1 gestellten 

Abfallbehälter oder die dafür zur Verfügung gestell-
ten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbe-
stimmung eingefüllt werden. Darüber hinaus dürfen 
Abfälle nur in zulässiger Weise z. B. in Beistellsä-
cken neben einem Abfallbehälter zum Einsammeln 
bereitgestellt werden.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 

dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zu-
gänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden 
können. 

 
(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle ge-

trennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Verkaufs-
verpackungen, Elektro- und Elektronikgeräten, 
Sperrmüll sowie Restmüll getrennt zu halten und 
wie folgt zur Einsammlung im Rahmen der Ab-
fallentsorgung bereitzustellen: 

 
 a. Bioabfall im grünen Abfallbehälter 
 b. Altpapier im blauen Abfallbehälter, 
 c. restentleerte Verkaufsverpackungen aus  
  Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen im  
  gelben Abfallbehälter. 
 d. der verbleibende Restmüll im schwarzen  
  Abfallbehälter. 
 
 Darüber hinaus sind  
 e. Glas sortiert nach Weiß-, Braun- und  
  Grünglas in die bereitgestellten Depotcontai-
  ner (Sammel-container) einzufüllen,  
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 667 
 

 

 
 f. Elektro- und Elektronikgeräte gemäß § 16  
  getrennt zu erfassen und zu entsorgen und 
 g. Sperrmüll gemäß § 16 dieser Satzung  
  getrennt zu erfassen und zu entsorgen. 

(5) Verstöße gegen die Sortierpflicht gem. Abs. 4 oder 
gegen das Maximalgewicht gem. Abs. 6 entbinden 
den Entsorgungsträger von der Verpflichtung zur 
Abfuhr des nicht ordnungsgemäß befüllten Abfall-
behälters.  

 
(6) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie 

dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der De-
ckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die 
Abfallbehälter geworfen oder daneben gestellt wer-
den. Abfälle dürfen nicht in den Abfallbehälter ein-
gestampft oder in ihnen in einer Art und Weise ver-
dichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfall-
fahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt 
nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch 
der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird. Es 
ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße 
Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle im 
Abfallbehälter zu verbrennen.  
 
Das Gewicht eines 120 l Abfallbehälters darf 60 kg 
und eines 240 l Abfallbehälters 100 kg nicht über-
steigen. 

 
(7) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Ab-

fälle, welche die Abfallbehälter oder das Sammel-
fahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehäl-
ter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

 
(8) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch un-

sachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 
durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände 
an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften.  

 
(9) Die Stadt Lügde gibt die Termine für die Einsamm-

lung verwertbarer Stoffe und die Standorte der An-
nahmestellen sowie der Depotcontainer (Sammel-
container) rechtzeitig bekannt. Die Termine und 
Annahmestellen sind dem jährlichen Abfuhrkalen-
der zu entnehmen. 

 
(10) Sammelbehälter für Wertstoffe, wie Altglas, Altpa-

pier etc., dürfen nur mit den dem Sammelzweck 
entsprechenden Materialien gefüllt werden. Das 
Einwerfen von Altglas in die Sammelbehälter ist nur 
werktags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 
15.00 bis 19.00 Uhr gestattet. Das Abstellen von 
Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder sonstigem Ab-
fall neben Recyclingcontainern ist verboten.  

 
 

§ 14  Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 
 
Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsor-
gungsgemeinschaft für zwei unmittelbar benachbarte 
Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemein-
schaft wird nur bezogen auf das Restmüllgefäß und weitere 
Abfallbehältnisse wie z. B. die Altpapiertonne, Biotonne ge-
meinsam zugelassen, d. h. wird ein gemeinsames Restmüll-
gefäß zugeteilt, so werden auch die übrigen Abfallgefäße 
nur noch einmal für beide Grundstücke bereitgestellt. Die in  
 

 
der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstücks-
eigentümer haften gegenüber der Stadt Lügde im Hinblick 
auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühr als Gesamt-
schuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB.  
 
 

§ 15  Häufigkeit und Zeit der Leerung 
 
Die Leerungstermine werden im Abfuhrkalender für die 
Stadt Lügde bekanntgegeben. Die Verteilung der Abfuhr-ka-
lender erfolgt Ende des Jahres für das Folgejahr an alle 
Haushalte. Der Abfuhrkalender und ist auch im Internet ab-
rufbar. 
 
Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen 
Abfallbehälter werden wie folgt entleert: 
  
 a) Restmüll:    4 - wöchentlich 
 b) Bioabfall:    2 – wöchentlich 
 c) Papier:    4 – wöchentlich 
 d) Gelbe Tonne:   4 – wöchentlich  
 e) Schadstoffentsorgung:  Termine im   
      Abfuhrkalender 
 f) Sperrmüll / Textilien:   auf Abruf 
 g) Elektroschrott:   auf Abruf 
 
 
Für Container gelten abweichende Regelungen. Diese Ab-
fallbehälter mit 1.100 l Fassungsvolumen werden nach Ver-
einbarung mit der Stadt Lügde in Abstimmung mit dem be-
auftragten Dritten wahlweise im 4-, 2-, 1-Wochen oder Zwei-
mal-in 1-Woche-Rhythmus entleert. 
 
 

§ 16  Entsorgung von Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten und Altbatterien 

 
(1) Für Sperrmüll gilt: 

 
 1. Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges 
  oder ihres Gewichtes nicht in die nach dieser 
  Satzung zugelassenen Abfallbehälter einge-
  füllt werden können (Sperrmüll), werden auf 
  Anforderung des Anschlussberechtigen und 
  jedes anderen Abfallbesitzers im Gebiet der 
  Stadt Lügde von dem Abfallwirtschaftsver- 
  band Lippe außerhalb der regelmäßigen  
  Abfallentsorgung getrennt abgefahren nach 
  Anmeldung bei der AGA getrennt abgefahren. 
  Auch sperrige Abfälle sind gemäß § 3 Abs. 5 
  a Nr. 1 KrWG Siedlungs-abfälle. 
 2. Die Sperrmüllmenge wird auf 2 m³ pro Jahr 
  begrenzt. 
 3. Die abzuholenden Sperrmüllteile sind bei der 
  AGA (AGA gGmbH, Orbker Str. 75, 32758 
  Detmold) anzumelden. 
 

(2) Für Elektro- / Elektronikgeräte / Metallteile gilt: 
  
 Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 
 ElektroG sind vom Besitzer der Altgeräte gemäß § 
 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortier-
 ten Siedlungsabfall, insbesondere Sperrmüll, 
 gesondert zur Abholung vor dem Grundstück 
 bereitzustellen oder zu einer von dem Abfallwirt-
 schaftsverband Lippe benannten Sammelstelle zu 
 bringen (§§ 13, 14 ElektroG).  
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 Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und 
 Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten 
 umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 
 ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle 
 von diesen zu trennen und der gesonderten 
 Altbatterien-Entsorgung zuzuführen. Dieses gilt 
 gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit 
 nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG 
 Altgeräte separiert werden, um sie für die Wieder-
 verwendung vorzubereiten.  
 
 Die Abholtermine für Elektro- und Elektronik-Altge-
 räte werden nach entsprechender Anmeldung 
 gesondert durch die AGA bekannt gegeben.  
 

(3) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz 
(BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als 
Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 
BattG vom unsortierten Siedlungsabfall einer ge-
trennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, die 
in andere Produkte fest eingebaut worden sind. Der 
Abfallwirtschaftsverband Lippe informiert darüber, 
in welcher Art und Weise die getrennte Rücknahme 
von Altbatterien erfolgen soll.   

 
(4) Für die Bereitstellung von Sperrmüll und Elektro- 

und Elektronik-Altgeräten gilt  
 § 12 dieser Satzung entsprechend. 
 
 

§ 17  Anmeldepflicht 
 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Lügde 
den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraus-
sichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grund-
stück wohnenden Personen sowie jede wesentli-
che Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer 
Menge oder der auf dem Grundstück wohnenden 
Personenzahl unverzüglich anzumelden. 

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind so-

wohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 
verpflichtet, die Stadt Lügde unverzüglich zu be-
nachrichtigen.  

 
 

§ 18  Auskunftspflicht, Betretungsrecht, 
Duldungspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberech-

tigte oder der Abfallbesitzer/ Abfallerzeuger sind 
verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallent-
sorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die 
Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die 
Anzahl der Betten in Kliniken und Beherbergungs-
unternehmen.  

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, 

auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 
sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das 
Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück 
sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck 
des Einsammelns und zur Überwachung des Ge-
trennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu 
dulden.   

 

 
(3) Die Bediensteten und Beauftragten der Stadt 

Lügde bzw. des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
haben zu prüfen, ob die Vorschriften dieser Sat-
zung befolgt werden. Ihnen ist im Rahmen des § 19 
Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstü-
cken zu gewähren, für die nach dieser Satzung An-
schluss- und Benutzungszwang besteht.   

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befol-

gen. 
  

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 
Stadt Lügde bzw. dem Kreis Lippe ausgestellten 
Dienstausweis auszuweisen. 

 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch § 
19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 
 

§ 19  Unterbrechung der Abfallentsorgung 
 

(1) Unterbleibt die dem Abfallwirtschaftsverband Lippe 
oder der Stadt Lügde obliegende Abfallentsorgung 
bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbre-
chungen oder Verspätungen infolge von Betriebs-
störungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten 
oder behördlichen Verfügungen, werden die erfor-
derlichen Maßnahmen so bald wie möglich nach-
geholt.  

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf 

Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadenser-
satz. Dies gilt auch im Einzelfall auch bei Verwei-
gerung der Leerung wegen Überschreitung der 
nach § 13 Abs. 6 dieser Satzung vorgegebenen 
höchstzulässigen Bruttogewichte, bei aufgrund von 
Frostwirkung im Behälter anhaftenden Abfällen, 
verspäteter Bereitstellung der Abfälle oder Nicht-
einhaltung der Vorschriften nach § 13 Abs. 5 dieser 
Satzung. 

 
 

§ 20  Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung/Anfall der Abfälle 

 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommuna-

len Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn 
dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grund-
stückseigentümer ein oder mehrere Abfallgefäße 
zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder 
mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind 
und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt wer-
den und das an die kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfall-
fahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse 
angefahren wird.   

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als 

angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfall-
begriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt 
sind.   

 
(3) Die Stadt Lügde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach 

verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im 
Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsachen behandelt. 
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(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur 

Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen o-
der wegzunehmen. 

 
 

§ 21  Abfallentsorgungsgebühren 
 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung der Stadt Lügde und die sonstige Erfüllung abfall-
wirtschaftlicher Aufgaben durch den Abfallwirtschaftsver-
band Lippe, den Kreis Lippe und die Stadt Lügde werden 
Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung er-
lassenen Gebührensatzung der Stadt Lügde erhoben.  
 
 

§ 22  Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nut-
zungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgeset-
zes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigen-
tümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige vorhanden sind.  
 
 

§ 23  Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der 
Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und 
ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet.  
 
 

§ 24  Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht ge-
troffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er  

 
 a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene 
  Abfälle der kommunalen Entsorgungseinrich-
  tung zum Einsammeln oder Befördern  
  überlässt; 
 b) überlassungspflichtige Abfälle der kommuna-
  len Entsorgungseinrichtung nicht überlässt 
  oder von der kommunalen Entsorgungsein-
  richtung bestimmte Abfallbehälter und Abfall-
  säcke zum Einfüllen von Abfällen nicht  
  benutzt und damit dem Anschluss- und  
  Benutzungszwang in § 6 zuwider handelt; 
 c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter 
  oder Abfallsäcke entgegen § 2 und § 13  
  dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 
 d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungs- 
  vorgaben in § 13 dieser Satzung befüllt; 
 e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder  
  wesentliche Veränderungen des Abfalls  
  gemäß § 17 dieser Satzung nicht   
  unverzüglich anmeldet; 
 f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. 
  m § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt durch-
  sucht oder wegnimmt; 
 

 
 g) entsprechend § 10 und § 13 nicht ordnungs-
  gemäß angemeldete Abfallbehälter dieser  
  Satzung zur Abfuhr bereitstellt. 
 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden, soweit nicht an-
dere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine hö-
here Geldbuße vorsehen.   

 
 

§ 25  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lügde vom 
12.11.2012 außer Kraft. 
 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
gez. Blome 
 
____ ___________________________________________ 
 
Anlage 1  
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lüg-
de 
 
1 . Zugelassene Abfälle für die Restmülltonne (graue Tonne) 
 
nicht verwertbare Abfälle, wie z.B. Kehricht, kalte Asche, 
Schaumstoff, Porzellan und Steingut, Hygieneartikel, Spie-
gel, Fensterglas, kleine Stücke behandeltes Holz, Tapeten, 
Gummiprodukte, Kerzenstummel, Zigarettenkippen, Putz-
lappen, Schreibartikel wie Stifte u.ä., Rasierklingen etc. 
 
nicht zugelassen sind: 
 
heiße Asche, schlammige und flüssige Abfälle, Schadstoffe 
u.a. Batterien, Energiesparlampen, Elektro- und Elektroni-
kaltgeräte, sperrige Gegenstände, Steine 
 
 
2 . Zugelassene Abfälle für die Bioabfalltonne (grüne Tonne) 
 
biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organische Ab-
fälle aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsberei-
chen soweit sie nach der Art, Menge und Beschaffenheit mit 
Bioabfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt werden 
können, insbesondere z.B. Obst- und Gemüseabfälle, Tee-
blätter, Kaffeefilter, Nussschalen, kleine Mengen kaltes Fri-
teusenfett, Küchenkrepp (kleine Mengen), Gartenabfälle wie 
Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Bau-
mastschnitt bis zu einem Durchmesser von max. 4 cm, Ra-
senschnitt, Unkraut , Speisereste und Knochen nur aus pri-
vaten Haushalten 
 
nicht zugelassen sind: 
 
behandeltes Holz, sperriger Baum- und Astschnitt, kompos-
tierbare Biomüllbeutel, sämtliche nicht kompostierbaren Ab-
fälle wie Restmüll, Kunststoffe, Metalle, nicht entleerte Ver-
packungen, Glas etc. sowie Küchen- und Speisereste, die 
nicht in privaten Haushalten angefallen sind.  
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3 . Zugelassene Abfälle für die Papiertonne (blaue Tonne) 
 
Sämtliche Papier- und Pappabfälle wie z.B. Zeitschriften, 
Kataloge, benutztes Büro- und Schulpapier, unbeschichtete 
Pappverpackungen, Kartons 
 
nicht zugelassen sind: 
 
z.B. Tapeten, Kohlepapier  
 
Grundsätzlich gilt: 
 
Keine sperrigen Abfälle oder Steine in die Abfallbehälter, sie 
können die Behälter und Sammelfahrzeuge beschädigen. 
Für Schäden durch eine unsachgemäße Behandlung oder 
die Entsorgung nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände 
kann der Nutzer haftbar gemacht werden. 
 
 

 Anlage 2  
 zur Abfallentsorgung der Stadt Lügde gemäß § 3 Abs. 2 

und 4 dieser Satzung 
 
Grünschnittsabfuhr/Grünschnittssammlung 
 

(1) Die Stadt bietet im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit 
die Annahme und Entsorgung folgender Grünab-
fälle an: 

 
 - kompostierbare Abfälle aus rottefähigen orga-
  nischen Stoffen wie: Strauch-, Hecken- und 
  Baumschnitt (mit max. 10 cm Durchmesser 
  bzw. max. 1,20 m Länge), 
 - Rasenschnitt, Laub, 
 - Pflanzenreste, Gartenabfälle, 
 - Grassboden mit erdigen Bestandteilen. 
 
 Von der Annahme ausgeschlossen sind: 
 
 - bereits verfaulte, wässrige Materialien, 
 - mit Müll oder Fremdstoffen (z.B. Kunststoffen) 
  verunreinigte Materialien 
 - Essensreste, Küchenabfälle u.ä. 
 
 Die zugelassenen Grünabfälle sind zu den von der 
 Stadt bekannt zu gebenden Terminen zu den 
 besonders bekannt zu gebenden Sammelstellen zu 
 bringen. Transportbehälter (Säcke, Kisten, 
 Kartons, Körbe usw.) sind nach Leerung durch den 
 Anlieferer zurückzunehmen. 
 
 Die Annahmemenge ist auf 2,00 m³ pro Wohn-
 grundstück und Abfuhrtag begrenzt. 
 

(2) Größere Mengen sind in Abstimmung mit den An-
lagenbetreibern per Eigenanlieferung oder durch 
Muldentransporteure direkt zu den Kompostie-
rungsanlagen zu befördern.  

 
(3) Die Stadt entsorgt keine Grünabfälle aus Gewerbe 

und Industrie. In den Fällen der der Ziffer 2 trägt der 
Anlieferer die Kosten. 

 
 

 Anlage 3  
 zur Abfallentsorgung der Stadt Lügde gemäß § 2 Abs. 2 

dieser Satzung 
 

 
Schadstoffsammlung 
 
Gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten sowie Klein-
mengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetrieben wie z.B. Pflanzenschutzmittel, Spraydo-
sen mit schädlichen Restinhalten, Leuchtstoffröhren, Ener-
giesparlampen, Medikamente, Farben, Lacke, Pinselreini-
ger. 
 
Elektrogeräte 
 
Kleine Elektrogeräte gemäß § 16 bis max. zur Größe eines 
Toasters. 
 
____ ___________________________________________ 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Lügde wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Lügde, den 29.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Blome 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Abfallwirtschaftsverband Lippe 
 
521 7. Sitzung der Verbandsversammlung des  
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 7. Sitzung der Verbandsversammlung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe in der Wahlperiode 2020 – 2025 fin-
det am 
 

18.12.2023 um 16.00 Uhr 
im Kreishaus in Detmold, Raum 408 

 
statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 und der Tagesordnung 
2. Mitteilungen und Anfragen 
3. Wirtschaftsplan des AWV für das Jahr 2024 
      Vorlage 16/2023 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen und Anfragen 
2. Beauftragung des Wirtschaftsprüfers für den  
 Jahresabschluss 2023  Vorlage 17/2023 
3. Verabschiedung Herr Ulrich Frohmann 
 
 
Detmold, den 08.12.2023 
gez. Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
 
522 Nachfolgend geben wir Ihnen die gültigen 
 allgemeinen Strompreise ab dem 1. Januar 2024 
 
für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Nie-
derspannungsnetz bekannt: 
 

*Der Wärmepumpen Nachtstrom (NT) kann nur berechnet 
werden, wenn ein Doppeltarifzähler installiert ist. Für Einta-
rifzähler gilt der Wärmepumpen Tagstrom (HT). 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
523 Nachfolgend geben wir Ihnen die gültigen 
 allgemeinen Erdgaspreise ab dem 1. Januar 
 2024 
 
für die Versorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz be-
kannt: 

Es wird die Abrechnung nach dem jeweiligen Tarif vorge-
nommen, der für den Kunden am preisgünstigsten ist (Best-
preisabrechnung). Ab einem Jahresverbrauch von 50.001 
kWh wird ein Mindestdurchschnittspreis zugrunde gelegt. 
 
Neben den Netzentgelten fließen in die Netto-Preise fol-
gende Umlagen und Abgaben ein (jeweils ct/kWh netto): 

 
 

 
Die Gas-Netzentgelte sind auf der Homepage der Blomber-
ger Versorgungsbetriebe GmbH unter www.bvb-blom-
berg.de veröffentlicht. Diese Angaben entsprechen den An-
forderungen nach §2 Gas-Grundversorgungsverordnung 
(GasGVV). 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Jobcenter Lippe 
 
524 Öffentliche Zustellung Anhörung: Julia Christie  
 
Öffentliche Zustellung einer Anhörung vom 07.12.2023 
für die Zeit vom 01.11.2023 bis 30.11.2023       
an Frau Julia Christie       
 
 
An Frau Julia Christie  ist am 07.12.2023 unter dem Akten-
zeichen 621022009 ein Anhörungsschreiben erlassen wor-
den.       
 
Die Anhörung kann nicht zugestellt werden, da Frau Julia 
Christie unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07. 
März 2006 wird daher die Anhörung durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind.  
 
Die Betroffene kann die Anhörung beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2, in 
32758 Detmold, Zimmer 172 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
 
Detmold, den 07.12.2023 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
 
Im Auftrag 
Frau Metzner 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
525 Öffentliche Zustellung Aufhebungsbescheid: 
 Julia Christie  
 
Öffentliche Zustellung eines Aufhebungsbescheides 
vom 07.12.2023 für die Zeit ab 01.12.2023 
an Frau Julia Christie       
 
 
An Frau Julia Christie ist am 07.12.2023 unter dem Akten-
zeichen 621022009 ein Rückforderungsbescheid erlassen 
worden.       
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Julia 
Christie unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07. 
März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2, in  

 
32758 Detmold, Zimmer 172 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
 
Detmold, den 07.12.2023 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
 
Im Auftrag 
S. Metzner 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



674 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
 
526 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 3010683286, ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Sparkasse Paderborn-Detmold, auf-
grund unseres Aufgebots vom 17.08.2023 nicht vorgelegt 
wurde, wird sie für kraftlos erklärt.  
  
Paderborn, 01. Dezember 2023  
  
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 
527 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 
 der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 
1. Bilanz 

 
2. Entwicklung des Anlagevermögens 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

zum 31. Dezember 2022

A k t i v s e i t e P a s s i v s e i t e

S t a n d S t a n d S t a n d S t a n d
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 7.695.100,00 7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten II. Kapitalrücklage 34.490.567,48 34.191
und Werten 252.961,14 294

III. Gewinnrücklagen
II. Sachanlagen andere Gewinnrücklagen 88.199,86 88

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10.576.013,93 10.533 IV. Jahresüberschuss 0,00 0

2. technische Anlagen und Maschinen 52.970.498,43 52.997 42.273.867,34 41.974

3. andere Anlagen, Betriebs- und  Geschäftsausstattung 3.221.466,69 3.435
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.583.351,43 72.351.330,48 1.937

           B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen 1.573.545,56 1.658

III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 2.779.573,25 2.790 C. Sonderposten für Investitionszuschüsse 607.101,72 690

2 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 3.475.063,20 3.675 D. Empfangene Ertragszuschüsse 8.615.169,88 7.929

3. sonstige Ausleihungen 21.502,42 6.276.138,87 27
78.880.430,49 75.688 E. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und 
B. Umlaufvermögen ähnliche Verpflichtungen 295.209,00 307

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.961.013,38 2.480 2. sonstige Rückstellungen 18.261.148,36 18.556.357,36 14.998
2. Geleistete Anzahlungen 223.824,15 2.184.837,53 535

F. Verbindlichkeiten
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.284.937,80 12.511

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.638.153,18 11.773
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.408.959,79 845 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 130.754,21 127
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht 152.109,20 379 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.512.632,11 9.470

4. sonstige Vermögensgegenstände 4.065.979,02 14.265.201,19 1.300
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.357.158,13 1.720

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.136.385,00 4.559
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht 8.311,23 4
C. Rechnungsabgrenzungsposten 231.526,04 115

6. sonstige Verbindlichkeiten 9.778.544,91 33.072.338,39 6.286

104.698.380,25 97.674 104.698.380,25 97.674
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3. Gewinn- und Verlustrechnung 
 

 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 677 
 

 

 
4. Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
 Abschlussprüfers 
 
An die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Salzu-
flen GmbH, Bad Salzuflen, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke 
Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 

 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
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ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-

fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-

setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 

und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 

gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-
gen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 
6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Dar-
über hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tä-
tigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und 
„Messstellenbetrieb“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu 
den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tä-
tigkeitsabschlüsse – geprüft. 
 

• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 
4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in 
allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die 
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 beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 
6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG. 

 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur 
Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in 
Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung 
des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirt-
schaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-
cherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssiche-
rung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG zu dienen. 
 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung 
der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Der ge-
setzliche Vertreter ist auch verantwortlich für die Aufstellung 
der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften 
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um 
die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 
 
Die Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Tätig-
keitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung 
des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Aus-
nahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Tä-
tigkeit zu vermitteln braucht. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesell-
schaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, 
 

• ob der gesetzliche Vertreter seine Pflichten nach § 
6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen we-
sentlichen Belangen eingehalten hat und 

 
• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen 

Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG entsprechen. 

 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den 
Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsur-
teile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Füh-
rung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zu-
ordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grund-
satz der Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsab-
schlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses be-
schriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für 
den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der 
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 
 
 
Düsseldorf, den 24. Mai 2023 
 
   EversheimStuible Treuberater GmbH 
       Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
          Steuerberatungsgesellschaft 
  
  
           Fuchs    Schellhorn 
   Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer  
 
 
 
5. Hinweis auf Auslegung: 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 2. 
bis 15. Januar 2024 im Verwaltungsgebäude der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Uferstraße 
36-44 in Bad Salzuflen zur Einsicht aus.   

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
 
 
 
528 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 
 Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 20.10.2023 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2022 festgestellt und beschlossen, den 
Jahresüberschuss in Höhe von 264.707,06 € abzgl. Kapital-
ertragsteuer und Solidaritätszuschlag (soweit diese anfal-
len) an die Stadt auszuschütten.  
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heimStuible Treuberater GmbH hat am 30. Mai 2023 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
 

 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten  
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resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkei-
ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-

fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge-
ben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-

setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 
 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die  

 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 

gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 2. 
bis 15. Januar 2024 in den Geschäftsräumen der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36-44, 32108 Bad Sal-
zuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der Ge-
schäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 
 
 
 
Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuf-
len GmbH für das Geschäftsjahr 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 20.10.2023 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 501.306,56 Euro gebilligt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heimStuible Treuberater GmbH hat am 30. Mai 2023 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbi-
lanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern-Gewinn und Ver-
lustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der 
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Konzernan-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und  
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Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Konzernlagebericht der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzu-
flen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 31. Dezember 2022 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von den Konzernunter-nehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrates für den Konzernabschluss und den Kon-
zernlagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner ist 
der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen  

 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht bein-
haltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernab-
schlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
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• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Konzernabschluss und im 
Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-

fung des Konzernabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Kon-
zernlageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-

setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 
 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen o-
der, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass der Konzern seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 

und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Konzernab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns vermittelt. 

 
 
 

 
• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnach-

weise für die Rechnungslegungsinformationen der 
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht abzu-
geben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 
Überwachung und Durchführung der Konzernab-
schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Konzernlagebe-

richts mit dem Konzernabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Konzerns.  

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 

gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzli-
chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der Zeit 
vom 2. bis 15. Januar 2024 in den Geschäftsräumen der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36 - 44, 32108 
Bad Salzuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
Volker Stammer 
 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 
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